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Am 11.11.2021 fand am Knotenpunkt Bahnhofstraße/Sudetenstraße eine nochmalige 
Zählung statt, um die Ergebnisse der Zählung vom 17.09.2020 zu überprüfen. Auf dieser 
Grundlage wurde für die Sudetenstraße auch das durchschnittliche tägliche Verkehrs-
aufkommen berechnet, es stellt sich wie folgt dar: 
 

DTV (Kfz/24h) Kfz gesamt 6-22 22-6 

Bestand 1623 1424 199 

Prognose 1682 1475 206 
 
Der Kfz-Verkehr in der Sudetenstraße wird sich auch nach der Bebauung „Am Bahnhof“ 
auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegen und die nach den einschlägigen 
Richtlinien für Wohnstraßen (RASt 06) geltende Belastung von max. 400 Kfz/h in der 
Spitzenstunde bei Weitem nicht erreichen. 

Die im Zuge der „Verkehrswende“ angestrebte Verlagerung motorisierten Individualver-
kehrs wird in der Sudetenstraße zu keinem abwägungsbeachtlichen Mehrverkehr füh-
ren, da die hier relevanten Nachfragegruppen - Arbeits- und Ausbildungspendel ins 
Rhein-Main-Gebiet - aufgrund der Überlastung der maßgeblichen Autobahnen und Stra-
ßen auch heute schon den schienengebundenen ÖPNV bevorzugt nutzen. 
Die Zahl der vorhandenen P+R-Parkplätze in der Bahnhofstraße und die öffentlichen 
Parkplätze am Anfang der Sudetenstraße bleiben bestehen. Die Verkehrsuntersuchung 
(die Zählungen fanden am 16.09.2020 und 17.09.2020, d.h. rd. 4 Monate nach dem 1. 
Lockdown statt) kommt zu dem Ergebnis, dass (schon ohne die rd. 60 Stellplätze am 
Indoor-Erlebnispark) sowohl zu den Stoßzeiten des Bewohner- als auch des Pendler-
parkens keine Annäherung an kritische Auslastungen vorliegen. Da die notwendigen 
Stellplätze für die in dem Allgemeinen Wohngebiet „Am Bahnhof“ geplante Bebauung in 
einem Garagengeschoss auf dem Baugrundstück nachgewiesen werden, ist auch zu-
künftig keine nennenswerte Mehrbelastung der vorhandenen öffentlichen Stellplätze an-
zunehmen. Insofern besteht aktuell kein Erfordernis, die Möglichkeiten der Bereitstel-
lung weiterer P-R-Parkplätze zu prüfen. 

zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die „Untersuchung der Besonnung und qualitative Bewertung des Außenkomforts“ re-
sümiert, dass die Neubebauung die Bestandgebäude gegen kalte Winde abblockt, wäh-
rend in der wärmeren Jahreszeit keine Beeinflussung der Luftströmung gegenüber den 
Bestandsgebäuden besteht. Der Luftaustausch ist also nicht gefährdet. Freigestellt wer-
den nur die notwendigen Zuwegungen, die für die Erschließung der geplanten Bebau-
ung unabdingbar sind. 
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Hierdurch wird der Gehölzstreifen zwar mehrfach unterbrochen, abwägungsbeachtliche 
Auswirkungen auf die existierende Wohnbebauung sind aber nicht zu besorgen, weil die 
freizustellenden Flächen schlicht zu klein sind, um nennenswerte Veränderungen zu be-
wirken. 
 
zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Bei der angesprochenen Grünfläche handelt es sich um das Ergebnis der natürlichen 
Sukzession, die sich nach Aufgabe der Kleingärten, von deren früherer Existenz nur 
noch zwei kleine Grabgärten zeugen, eingestellt hat. Ihre Ausdehnung beschränkt sich 
auf einen schmalen Geländestreifen zwischen der auf das Niveau der Bahnanlagen ab-
gegrabenen ehem. Güterverladung und der Sudetenstraße. Dieser durch Sukzession 
entstandene Gehölzstreifen bleibt in seiner Länge mit Ausnahme der Zuwegungen zu 
den geplanten Mehrfamilienhäusern erhalten. Die öffentliche Grünfläche verbleibt im Ei-
gentum der Stadt Linden. Die Stadt Linden hatte zum keinem Zeitpunkt eine „Entwick-
lungspflicht“ für die Grünfläche. Der Bebauungsplan „Ortslage Großen-Linden“ 1. Ände-
rung aus dem Jahr 2002 weist den heutigen Gehölzstreifen als „Private Grünfläche, 
Zweckbestimmung Gartenland“ aus. Der Begriff „privat“ bezieht sich nicht auf die Eigen-
tumsverhältnisse, sondern die Nutzung. Eine Nutzung durch die Öffentlichkeit war zu 
keinem Zeitpunkt geplant. Infolge der rückläufigen Nachfrage nach Gartenland, derzeit 
sind nur noch zwei kleine Grabgärten vorhanden, konnten auch freigewordene Flächen 
nicht mehr verpachtet werden und sind der Sukzession anheimgefallen. Die Stadt Lin-
den wird die Fläche aber auch weiterhin pflegen, ohne die heute als wertvoll erachteten 
und infolge der Nutzungsaufgabe entstandenen Gehölze zu roden.   
Östlich der Bahnanlagen befindet sich zwischen den großräumigen Ackerschlägen und 
der Böschung zu den Gleisen eine Reihe Freizeitgärten mit unterschiedlich intensiver 
Begrünung. Besonderen Wert legen die Nutzer augenscheinlich auf blickschützende 
Bepflanzungen gegenüber dem Wirtschaftsweg i.R. oberes Viadukt. Der Übergang der 
Gleisanlagen von der Troglage in die Dammlage liegt nördlich des Bouleplatzes. Die 
Böschung entlang der Gleise und die Begrünung der Freizeitgärten bewirken, dass von 
dem Wirtschaftsweg aus nur die oberen Meter sichtbar sein werden. Da das anschlie-
ßende Gelände nördlich und östlich abfällt, reduziert sich die Sichtbarkeit auch für den 
weiter entfernt stehenden Betrachter. Die Sichtbarkeit eines Neubaus ist ohnehin kein 
Grund, seine Zulässigkeit grundsätzlich in Frage zu stellen, zumal, wenn wie vorliegend 
geplant, eine aufgelockert gestaltete Fassade ansichtig wird.  
 
zu 5.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert zwar als Ziel der Raumordnung, das be-
stehende Schienennetz für den Fern- sowie den Regional- bzw. Nahverkehr in der Re-
gion zu sichern und bedarfsgerecht zu modernisieren bzw. auszubauen. Dies betrifft 
auch die Main-Weser-Bahn. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ trägt die-
sem Ziel der Raumordnung dadurch Rechnung, dass die für den Bau eines dritten Glei-
ses (das 4. Gleis käme auf der Leihgesterner Seite zu liegen) notwendige Fläche von 
der Bebauung freigehalten wird. Warum auch das 4. Gleis auf der Westseite liegen soll, 
geht aus der Stellungnahme nicht hervor.  
Die Frage ist aber auch nicht abwägungsrelevant, da die DB Netz AG derzeit keinen 
weiteren Ausbau der Trasse plant. Dieser müsste zunächst ohnehin durch den Bundes-
verkehrswegeplan vorbereitet werden.  
Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht für den Streckenabschnitt Friedberg - Gießen 
- Wetzlar aber eine Netzverdichtung vor. Dass die Flächen nicht benötigt werden, be-
stätigt im Übrigen auch die Verfügung des Eisenbahnbundesamtes vom 11.03.2020, mit 
der das bahninterne Verfahren zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken seinen Ab-
schluss gefunden hat.  
Damit bedürfen aber auch die Themen Aus- und Umbau des Haltepunktes und der sons-
tigen Bahnhofsinfrastruktur keiner Erörterung.  
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Öffentlichkeit 5 (27.09.2021) 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Der Hessischer Verwaltungsgerichtshof Kassel hat in seinem Urteil 07.04.2014 (3 C 
914/13.N) zur Frage der Antragsbefugnis im Normenkontrollverfahren festgestellt, dass 
die Veränderung des Verkehrswertes eines Grundstücks, die durch planerische Fest-
setzungen eines Bebauungsplans für außerhalb des Plangebiets gelegene Grundstücke 
eintritt, grundsätzlich keinen schutzwürdigen Belang darstellt, der bei der Abwägung zu 
berücksichtigen wäre (https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE19 
0029443, Abruf 17.11.2021) 
Unabhängig der Rechtsprechung ist auf den prozessualen Charakter der Bauleitplanung 
hinzuweisen. Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; 
die Aufstellung kann insbesondere bei der Ausweisung von Flächen für den Wohnungs-
bau in Betracht kommen. Dieser Handlungsauftrag umfasst auch die Änderung von Bau-
leitplänen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung dient hier gerade auch der Berücksichtigung 
privater Belange.  
Die geplante Bebauung wird sich auf das Straßenbild auswirken. Um das Straßenbild 
möglichst wenig zu verändern, ist die Gehölzstruktur östlich entlang der Straße mit Aus-
nahme der Zuwegungen zum Erhalt festgesetzt. Die zulässigen Gebäudeoberkanten 
korrespondieren mit den Firsthöhen der Bestandsbebauung. Unbestritten werden sich 
die geplanten Mehrfamilienhäuser mit ihren Verbindungsbauten aber abweichend dar-
stellen. Es wird sich um eine Formensprache handeln, wie sie z.B. auch die in den ver-
gangenen Jahren entstandenen Mehrfamilienhäuser in der Kurt-Schumacher-Straße 
sprechen und die in einem durchaus als interessant zu bezeichnenden Kontrast zur Be-
standsbebauung stehen werden.   
Die Bestandsbebauung weist entsprechend den Bedürfnissen ihrer Entstehungszeit ver-
gleichsweise große Grundstücke mit nach Westen orientierten Freiflächen auf. Das Pri-
vileg solcher Wohnaußenbereiche werden die Bewohner der geplanten Mehrfamilien-
häuser nicht bekommen. Es bleiben aber nach Westen blickende Fenster und Balkone. 
Deren Nutzung ist hinzunehmen.  

zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Am 11.11.2021 fand am Knotenpunkt Bahnhofstraße/Sudetenstraße eine nochmalige 
Zählung statt, um die Ergebnisse der Zählung vom 17.09.2020 zu überprüfen. Auf dieser 
Grundlage wurde für die Sudetenstraße auch das durchschnittliche tägliche Verkehrs-
aufkommen berechnet, es stellt sich wie folgt dar: 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE19%200029443
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE19%200029443
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DTV (Kfz/24h) Kfz gesamt 6-22 22-6 

Bestand 1623 1424 199 

Prognose 1682 1475 206 
 
Der Kfz-Verkehr in der Sudetenstraße wird sich auch nach der Bebauung „Am Bahnhof“ 
auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegen und die nach den einschlägigen 
Richtlinien für Wohnstraßen (RASt 06) geltende Belastung von max. 400 Kfz/h in der 
Spitzenstunde bei Weitem nicht erreichen. 

Die im Zuge der „Verkehrsende“ angestrebte Verlagerung motorisierten Individualver-
kehrs wird in der Sudetenstraße zu keinem abwägungsbeachtlichen Mehrverkehr füh-
ren, da die hier relevanten Nachfragegruppen - Arbeits- und Ausbildungspendel ins 
Rhein-Main-Gebiet - aufgrund der Überlastung der maßgeblichen Autobahnen und Stra-
ßen auch heute schon den schienengebundenen ÖPNV bevorzugt nutzen. 

zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die „Untersuchung der Besonnung und qualitative Bewertung des Außenkomforts“ re-
sümiert, dass die Neubebauung die Bestandgebäude gegen kalte Winde abblockt, wäh-
rend in der wärmeren Jahreszeit keine Beeinflussung der Luftströmung gegenüber den 
Bestandsgebäuden besteht. Der Luftaustausch ist also nicht gefährdet.  
Freigestellt werden nur die notwendigen Zuwegungen, die für die Erschließung der ge-
planten Bebauung unabdingbar sind. Hierdurch wird der Gehölzstreifen zwar mehrfach 
unterbrochen, abwägungsbeachtliche Auswirkungen auf die existierende Wohnbebau-
ung sind hierdurch aber nicht zu besorgen, weil die freizustellenden Flächen schlicht zu 
klein sind, um nennenswerte Veränderungen zu bewirken. 

zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Wie bereits in den Ausführungen zu Ziffer 3 betont, bleibt der Gehölzstreifen weitgehend 
erhalten. Zur Klarstellung sei der Hinweis gestattet, dass die Stadt Linden zu keinem 
Zeitpunkt eine „Entwicklungspflicht“ für die Grünfläche hatte. Der Bebauungsplan „Orts-
lage Großen-Linden“ 1. Änderung aus dem Jahr 2002 weist den heutigen Gehölzstreifen 
als „Private Grünfläche, Zweckbestimmung Gartenland“ aus. Der Begriff „privat“ bezieht 
sich nicht auf die Eigentumsverhältnisse, sondern die Nutzung. Eine Nutzung durch die 
Öffentlichkeit war zu keinem Zeitpunkt geplant. Infolge der rückläufigen Nachfrage nach 
Gartenland, derzeit sind nur noch zwei kleine Grabgärten vorhanden, konnten auch frei-
gewordene Flächen nicht mehr verpachtet werden und sind der Sukzession anheimge-
fallen. Die Stadt Linden wird die Fläche aber auch weiterhin pflegen, ohne die heute 
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als wertvoll erachteten infolge der Nutzungsaufgabe entstandenen Gehölze zu roden. 

zu 5.: Den Bedenken wird abgeholfen.   

Die Entwässerung erfolgt durch Anschluss an den Mischwasserkanal in der Sudeten-
straße, da ein Vorfluter, der eine Entwässerung im Trennsystem ermöglichen würde, 
nicht erreichbar ist. Der Kanal leitet das Mischwasser noch Norden bis zum Lücken-
bachsammler des Wasserverbandes Kleebachtal. Die Abwasserbehandlung erfolgt in 
der Kläranlage Gießen.   
Im Zuge der Entwässerungsplanung wird auch eine hydraulische Überrechnung der ört-
lichen Entwässerungsanlagen vorgenommen werden. Es wird nur so viel Wasser in den 
Mischwasserkanal eingeleitet, wie dieser aufnehmen kann. Die Details, auch welcher 
Bemessungsregen zugrunde zu legen ist, werden frühzeitig mit den zuständigen Was-
serbehörden abgestimmt. Der Wasserverband Kleebachtal wird involviert. Soweit mög-
lich, wird anfallendes Regenwasser vor Ort versickert. Für abzuleitendes Regenwasser 
wird eine Rückhaltung/verzögerte Ableitung über Retentionszisternen oder Stauraum-
kanäle/Boxensysteme vorgesehen.   
 
zu 6.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bei dem „Jacobsquartier“ handelt es sich zwar auch um eine gewerbliche Konversions-
fläche. Hier befand sich früher die „Butzbacher Farbenfabrik“. Der Bebauungsplan 
„Wohnen am Bahnhof“ zeigt, dass auch ein Allgemeines Wohngebiet unmittelbar neben 
den Gleisen der Main-Weser-Bahn zulässig ist. Allerdings liegt das „Jacobsquartier“ öst-
lich der Bahn, so dass ein durchgehender Gebäuderiegel mit vier Geschossen notwen-
dig war, um die weiteren, hierzu rechtwinklig angeordneten Gebäude abschirmen zu 
können. Vervollständig wird die Bebauung durch einen Gebäuderiegel entlang der Wei-
seler Straße. Das „Jacobsquartier“ stellt eine in sich geschlossene Anlage dar, die 
durchaus als introvertiert bezeichnet werden kann.  
Das „Jacobsquartier“ ist mit der geplanten Wohnbebauung an der Sudetenstraße aber 
nicht vergleichbar, denn 

- die Mehrfamilienhäuser in Linden haben nach Westen hin orientierte Aufenthalts-
räume, die im Gegensatz zu dem Gebäuderiegel entlang der Bahn in Butzbach auch 
mit drehbar öffenbaren Fenstern ausgestattet werden können,  

- bei den Mehrfamilienhäusern in Linden handelt es sich um vier eigenständige Ge-
bäude, die nur durch transparente und damit gliedernde Treppenhäuser verbunden 
werden, 

- im Gegensatz zu dem ausschließlich von Verkehrswegen umgebenen „Jacobsquar-
tier“, auf dessen spärlichen Freiflächen wegen der Tiefgarage auch keine Anpflan- 
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zungen mit Bodenanschluss möglich sind, lockert der Gehölzstreifen zwischen den ge-
planten Mehrfamilienhäusern und der Sudetenstraße die Fassaden zusätzlich auf, 

um nur drei Aspekte zu nennen. Hinzu kommt, und dies ist nicht ganz unwichtig, dass 
es sich in Linden um ein Unternehmen handelt, dass den Wohnungsmarkt in Linden 
kennt und daher sowohl von den Wohnungsgrößen und deren Ausstattung als auch der 
Preisbildung passgenau arbeiten kann. Leerstände, wie die in der Stellungnahme ange-
sprochenen, wird es „Am Bahnhof“ nicht geben.  
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Öffentlichkeit 6/1 (19.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
 
Weiterführend wird auf die Ausführungen zu dem Thema im weiteren Verlauf der beiden 
Stellungnahmen verwiesen. 
 
zu 3.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
 
Weiterführend wird auf die Ausführungen zu dem Thema im weiteren Verlauf der beiden 
Stellungnahmen verwiesen. 
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zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Frage nach möglichen Erschütterungen bedürfen hier keiner Begutachtung, da mög-
lichen Erschütterungen durch bauliche und sonstige technische Vorkehrungen abgehol-
fen werden kann. Angesprochen ist hier nicht die Ebene der Bauleitplanung, sondern 
der Baugenehmigung: die Analyse des Baugrundes ist fester Bestandteil von Statik und 
Prüfstatik. 
Dass Erschütterungen durch den Bahnverkehr einer Bebauung nicht entgegenstehen, 
zeigt schon das ehem. Bahnhofsgebäude, dass 1905 errichtet wurde und immer noch 
unmittelbar an dem Bahnsteig zu dem (unlängst abgebauten) Gleis 1 steht. 
 
zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Am 11.11.2021 fand am Knotenpunkt Bahnhofstraße/Sudetenstraße eine nochmalige 
Zählung statt, um die Ergebnisse der Zählung vom 17.09.2020 zu überprüfen. Die Ge-
samtbelastung des Knotenpunktes bzw. der Sudetenstraße zeigt die Tabelle: 
 

 06.00-10.00 Spitzenstunde Vormittag 

17.09.2020 11.11.2021 Änd. 17.09.2020 11.11.2021 Änd. 

KP ges. 321 365 14% 115 126 10% 

Sude-
tenstr. 

285 310 9% 103 118 15% 

       

 15.00-19.00 Spitzenstunde Nachmittag 

17.09.2020 11.11.2021 Änd. 17.09.2020 11.11.2021 Änd. 

KP ges. 562 686 22% 156 189 21% 

Sude-
tenstr. 

504 587 16% 144 165 15% 

 
Die aktuell erhobenen Belastungen weisen am Vormittag geringfügig höhere Belastun-
gen aus. Am Nachmittag ist insgesamt eine stärkere Zunahme der Verkehrsbelastungen 
festzustellen. Die Zunahme ist vor allem in der vermehrten Frequentierung der Fahrbe-
ziehung Sudetenstraße - Im Boden (- Gießener Straße) begründet. Da sich die Belas-
tungen jedoch auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen behalten die in der Verkehrs-
untersuchung getroffenen Aussagen weiterhin ihre Gültigkeit, d.h. die Leistungsfähigkeit 
ist gegeben. 
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Für die Sudetenstraße wurde auch das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen 
berechnet, es stellt sich wie folgt dar: 

DTV (Kfz/24h) Kfz gesamt 6-22 22-6 

Bestand 1623 1424 199 

Prognose 1682 1475 206 

Der Kfz-Verkehr in der Sudetenstraße wird sich auch nach der Bebauung „Am Bahnhof“ 
auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegen und die nach den einschlägigen 
Richtlinien für Wohnstraßen (RASt 06) geltende Belastung von max. 400 Kfz/h in der 
Spitzenstunde bei Weitem nicht erreichen. 

zu 6.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Thematik wird im Weiteren noch ausführlich erörtert (s.u.) 

zu 7.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

zu 8.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Sie werden im Weiteren noch ausführlich erörtert (s.u.). 

zu 9.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Gegenstand der Bauleitplanung ist die Schaffung des Bauplanungsrechts für vier Mehr-
familienhäuser und einen Gewerbebau im Bereich der gewerblichen Konversionsflä-
chen zwischen den Gleisanlagen der Main-Weser-Bahn und der Sudetenstraße. Hierfür 
ist kein Nahverkehrskonzept erforderlich. 
Lt. § 5 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen 
(ÖNPVG, GVBl. I 2005 S. 786) sind die Landkreise Aufgabenträger des ÖPNV, d.h. sie 
sind für dessen Planung, Organisation und Finanzierung in ihrem Zuständigkeitsgebiet 
zuständig. Die drei Landkreise Wetteraukreis, Gießen und Vogelsberg haben diese ho-
heitliche Aufgabe dem Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe ZOV mit sei-
nem Bereich ZOV-Verkehr übertragen. Die Stadt Linden ist hier nicht der zuständige 
Ansprechpartner. 
Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert zwar als Ziel der Raumordnung, das be-
stehende Schienennetz für den Fern- sowie den Regional- bzw. Nahverkehr in der Re-
gion zu sichern und bedarfsgerecht zu modernisieren bzw. auszubauen. Dies betrifft 
auch die Main-Weser-Bahn. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ trägt die-
sem Ziel der Raumordnung dadurch Rechnung, dass die für den Bau eines 3. Gleises 
(das 4. Gleis käme auf der Leihgesterner Seite zu liegen) notwendige Fläche von der 
Bebauung freigehalten wird. Im Rahmen des Programms „Frankfurt RheinMain plus“  
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wird zwar die S 6 bis Friedberg ausgebaut. Für den Ausbau zwischen Friedberg und 
Gießen gibt es keine Planungen. Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht für den Stre-
ckenabschnitt Friedberg - Gießen - Wetzlar nur eine Netzverdichtung vor. Dass die Flä-
chen nicht benötigt werden, bestätigt auch die Verfügung des Eisenbahnbundesamtes 
vom 11.03.2020, mit der das bahninterne Verfahren zur Freistellung von Bahnbetriebs-
zwecken seinen Abschluss gefunden hat. Es ist auch nicht die Aufgabe der Stadt Lin-
den, eine Flächenbevorratung für den Um- und Ausbau des Bahnhaltepunktes zu be-
treiben, wenn dies weder die Deutsche Bahn AG noch das Eisenbahnbundesamt für 
erforderlich erachten.   
Im Vergleich zu Gießen halten in Linden nur wenige Züge. Der Bahnhaltepunkt ist auch 
für Pendler aus den „Nachbarorten“ wenig interessant, zumal in Gießen am ehemaligen 
Güterbahnhof ein weiteres, über den Gießener Ring und die Lahnstraße gut erreichba-
res Parkhaus gebaut worden ist. Zwar würde sich auch die Abgrabungsfläche der ehem. 
Güterverladung „Am Bahnhof“ für ein Parkdeck eignen, der hierdurch erzeugte zusätz-
liche Straßenverkehr dürfte aber nicht im Interesse der Anwohner der betroffenen Stra-
ßen sein. Sollte sich zukünftig ein weiterer Bedarf zeigen, könnten die rd. 60 ebenerdi-
gen Park & Ride-Parkplätze am Indoor-Erlebnispark zu einem Parkdeck mit zwei Ebe-
nen umgebaut werden.   
Für die Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung ist nach § 214 Abs. 1 BauGB die 
Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung, d.h. der Feststellung der Än-
derung des Flächennutzungsplanes und den Satzungsbeschluss über den Bebauungs-
plan maßgeblich. Dennoch wurden für die Immissionsberechnung die Zugzahlenprog-
nose einschließlich der Güterzüge für das Jahr 2030 verwendet. Ein weiterreichender 
Prognosehorizont wäre spekulativ und für die Abwägung nicht geeignet.   

zu 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Stellungnahme verkennt, dass die einschlägigen Methodenstandards für jede der 
begutachteten Themen unabhängig von dem Auftraggeber einzuhalten sind. Die Prü-
fung obliegt den für die einzelnen Belange zuständigen Fachbehörden. Die Prüfung er-
folgt neutral und ist nicht interessengeleitet.  
Da die hier angerissenen inhaltlichen Themen im weiteren Verlauf der Stellungnahme 
noch vertiefend behandelt werden, wird auch hier auf die Ausführungen „weiter unten“ 
verwiesen. 

zu 11.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Thematik wird im Weiteren noch ausführlich erörtert (s.u.) 
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zu 12.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Wie in der Stellungnahme zutreffend festgestellt wird, wird Lärm sehr subjektiv wahrge-
nommen. Es bedarf daher einheitlicher Regelwerke, um im jeweiligen Einzelfall über die 
Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Vorhaben entscheiden zu können. Die Rechts- und 
Beurteilungsgrundlagen sind in der Immissionsberechnung in Kapitel 2.1 aufgelistet. 
Maßgeblich für die Bauleitplanung ist die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“. Diese 
gibt „Orientierungswerte“ vor, kennt aber kein „gesetzlichen Grenzwerte“. Die Orientie-
rungswerte gelten für die städtebauliche Planung, nicht dagegen für die Zulassung von 
Einzelvorhaben oder den Schutz einzelner Objekte.  
Eine Baugenehmigung darf nach in Ausführung der in § 3 der Hessischen Bauordnung 
formulierten „Allgemeinen Anforderungen“ nur erteilt werden, wenn „die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebens-
grundlagen nicht gefährdet“ werden. Hier findet die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 
Anwendung. Die Immissionsberechnung belegt, dass deren Vorgaben eingehalten wer-
den können. Damit kann auf die Ebene der Baugenehmigung verwiesen werden.  

zu 13.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Hier bedarf es zunächst der Klarstellung, dass passiver/objektbezogener Schallschutz 
und Passivhausbauweise zwei verschiedene Regelungsbereiche betreffen.  
Den Anforderungen des Schallschutzes wird dadurch Rechnung getragen, dass alle 
Wohnungen mindestens einen Aufenthaltsraum haben müssen, dessen drehbar öffen-
bare Fenster zur Sudetenstraße hin angeordnet sind (textliche Festsetzung 1.6.1). Es 
handelt sich hierbei ebenso wie den mehrfach in öffentlicher Sitzung vorgestellten ver-
glasten Laubengängen, die einen zusätzlichen Puffer zwischen den Gleisanlagen und 
den Wohnungen darstellen, um objektbezogene Maßnahmen. Hinzu kommt, dass zur 
Bahnseite hin keine Aufenthaltsräume bzw. nur solche mit nicht drehbar öffenbaren 
Fenstern angeordnet werden dürfen (textliche Festsetzung 1.6.2). Zulässig sind damit 
z.B. Bäder, Abstellräume und Kochküchen, während z.B. Wohnküchen und sonstige 
Wohnräume unzulässig sind, sofern nicht zusätzliche Maßnahmen des passiven/objekt-
bezogenen Schallschutzes getroffen werden. Ein Beispiel hierfür ist das für Hamburg 
entwickelte „Hafencity-Fenster“ (https://www.hafencity-fenster.de/).  
Die Begriffe „Passivhaus“ und „KfW“ fokussieren auf den Energiebedarf eines Gebäu-
des. Ein „Passivhaus“ ist ein Gebäude, das aufgrund seiner hohen Wärmedämmung 
und dem Funktionsprinzip, mittels Wärmetauscher Lüftungswärmeverluste signifikant zu 
reduzieren, in der Regel keine klassische, wassergeführte Gebäudeheizung benötigt. 
Ein KfW Effizienzhaus 55 ist ein Gebäude, das nur 55% der Energie eines konventio-
nellen Neubaus benötigt und daher auch besonders umweltfreundlich ist. Das Thema 
„Passivhaus“ und „Kfw“ ist nicht bebauungsplanrelevant, da eigengesetzlich geregelt:  

https://www.hafencity-fenster.de/
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Das „Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden“ (GEG vom 08.08.2020, BGBl. I S. 1728) 
bewirkt, dass nur noch Gebäude mit Niedrigstenergiestandard gebaut werden dürfen. 
Sollten die Vorgaben des GEG, wie auf Seite 1 der Stellungnahme vermutet, zukünftig 
noch verschärft werden, gelten diese unmittelbar. Unabhängig der Frage, ob eine solche 
Festsetzung im BauGB eine Grundlage finden würde, könnte z.B. die Festsetzung „Pas-
sivhausstandard“ bei einer Verschärfung der Vorgaben des GEG, nach denen nur noch 
„Plusenergiehäuser“ zulässig wären, zu Konflikten führen. Die Festsetzung „Pas-
sivhausstandard“ wäre ggf. vorgreiflich und stünde damit im Widerspruch zu der wohl 
eigentlichen Intention der Stellungnahme.  
 
zu 14.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Für die Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung ist nach § 214 Abs. 1 BauGB die 
Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung, d.h. der Feststellung der Än-
derung des Flächennutzungsplanes und den Satzungsbeschluss über den Bebauungs-
plan maßgeblich. Dennoch wurden für die Immissionsberechnung die Zugzahlenprog-
nose einschließlich der Güterzüge für das Jahr 2030 verwendet.  
Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt gemäß Schall 03 und wird in Kapitel 3.1 
der Immissionsprognose erläutert. Bei der „Berechnung des Beurteilungspegels für 
Schienenwege (Schall 03)“ handelt es sich um Anlage 2 der 16. Verordnung zur Durch-
führung des BImSchG (Verkehrslärmschutzverordnung), deren Formeln hier nicht zur 
Disposition gestellt werden können (https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv 16/An-
lage 2.html). Insofern stellt sich auch die Frage nach den „Spitzenpegeln“ nicht.  
Bezüglich der angesprochenen Güterzüge wird auf nachfolgendes Zitat von der Home-
page des BMVI zu verweisen (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/E/schiene-
laerm-umwelt-klimaschutz/gueterwagen-werden-leiser.html, Abruf 18.11.2021): „Seit 
der Zulassung der LL-Sohle (low noise, low friction - wenig Lärm, wenig Abrieb) im Jahr 
2013 werden auf Verbundstoffbremssohlen umgerüstete Güterwagen im Regelbetrieb 
eingesetzt. Diese Bremstechnik hält die Radlaufflächen glatt. Dadurch verursachen 
diese Wagen im Betrieb weniger Lärm als Güterwagen, die mit herkömmlichen Grau-
guss-Bremssohlen ausgerüstet sind. Die Umrüstung der Bestandsgüterwagenflotte wird 
vom BMVI bis einschließlich Juni 2021 mit 152 Mio. Euro gefördert (Förderrichtlinie lärm-
abhängiges Trassenpreissystem). Bis dahin soll die Modernisierung der in Deutschland 
verkehrenden Güterwagen abgeschlossen sein (neue Güterwagen müssen bereits seit 
2005 niedrigere Lärmgrenzwerte einhalten).“  
Es findet also auch eine Emissionsminderung an der Quelle statt. Das „Rattern und Pol-
tern“ dürfte damit bald der Vergangenheit angehören. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv%2016/anlage%202.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv%2016/anlage%202.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/E/schiene-laerm-umwelt-klimaschutz/gueterwagen-werden-leiser.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/E/schiene-laerm-umwelt-klimaschutz/gueterwagen-werden-leiser.html
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zu 15.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Maßgeblich für die Verpflichtung des Verkehrsträgers, Schallschutzmaßnahmen zu er-
greifen, ist die Verkehrslärmschutzverordnung (https://www.gesetze-im-internet.de/bim-
schv 16/ 1.html, Abruf 18.11.2021). Diese gilt, wenn ein Schienenweg um ein oder meh-
rere durchgehende Gleise baulich erweitert wird oder durch einen erheblichen baulichen 
Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden 
Verkehrslärms um mindestens 3 Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am 
Tage oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhöht wird. Schallschutzmaßnahmen 
wären damit sicherlich bei dem Bau eines 3. Gleises erforderlich.  
Da der Bundesverkehrswegeplan 2030 für den Streckenabschnitt Friedberg - Gießen - 
Wetzlar nur eine Netzverdichtung vorsieht und die DB Netz AG derzeit keinen weiteren 
Ausbau der Trasse plant, wären zunächst erforderlich: Änderung des Bundesverkehrs-
planes, Planfeststellung, Teilflurbereinigungen in gesamten Verlauf der Neubaustrecke, 
wahrscheinliche Klageverfahren, Ausschreibung und Durchführung der Baumaßnah-
men. Das kann dauern.  

zu 16.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Auf Grundlage der am 11.11.2021 erfolgten Nachzählungen zum Verkehrsgutachten 
und der hierauf aufbauend berechneten durchschnittlichen täglichen Verkehrswerte 
wurde auch eine Immissionsberechnung für den Kfz-Verkehr auf der Sudetenstraße zwi-
schen Bahnhofstraße und Ludwigstraße durchgeführt. Die Zunahme des Beurteilungs-
pegels gegenüber dem Bestand liegt mit 0,1 dB in einem Bereich, der nicht wahrgenom-
men werden wird. 
Die bisherige These, dass keine abwägungsrelevante Zunahme der Verkehrsimmissio-
nen zu erwarten, wurde bestätigt.  
Dass durch die zukünftigen Bewohner eine „Unruhe“ entsteht, die hier thematisiert wer-
den müsste, ist eine unbegründete Vermutung und daher zurückzuweisen.  

zu 17.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Schutzgegenstand der Bauleitplanung ist die Funktion, d.h. vorliegend die Wohnnut-
zung, nicht das subjektive Empfinden derzeitiger Anlieger. Daher muss die Abwägung 
auch auf die jeweils einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstige allgemein an-
erkannte Regelwerke Bezug nehmen. 

zu 18.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Angesprochen sind hier verkehrslenkende Maßnahmen, die im Bedarfsfall von der je-
weils zuständigen Verkehrsbehörde angeordnet werden. Diese sind nicht Gegenstand 
der bauleitplanerischen Abwägung.  

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv%2016/%201.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv%2016/%201.html
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Der in der Stellungnahme verwendete Begriff „Spielstraße“ kann zu Missverständnissen 
führen. In einer „Spielstraße“ (StVO Zeichen 250 mit dem Zusatzzeichen eines Balles 
spielende Kinder) besteht ein Verbot für Fahrzeuge aller Art. Gemeint sein dürfte hier 
der „verkehrsberuhigte Bereich“ mit seinen rechteckigen blau-weißen Schildern mit 
spielenden Kindern drauf (StVO Zeichen 325.1 und 325.2). Auf einer Fahrradstraße 
(StVO Zeichen 244.1 und 244.2) gilt wie in der Stellungnahme ausgeführt, eine Höchst-
geschwindigkeit von 30 km/h. Der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert wer-
den. Wenn nötig, muss der Kraftfahrzeugverkehr die Geschwindigkeit weiter verringern. 
Bei der Anordnung verkehrslenkender Maßnahmen muss auch bedacht werden, dass 
es i.d.R. zu Verkehrsverlagerungen und damit zu Beeinträchtigungen an anderer Stelle 
im Stadtgebiet kommt.    

zu 19.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Grundsätzlich handelt es sich bei den erfassten Arten immer um Momentaufnahmen. 
Daher sind Hinweise von ortskundigen Personen immer hilfreich.  

Zu den angeführten Arten ist anzumerken, dass Wildbienen und Hummeln nicht erfasst 
wurden, weil es nach der bereits im Vorfeld auf Basis des Habitatpotenzials durchge-
führten Abstimmung mit der UNB, welche Tierartengruppen zu erheben sind, nicht er-
forderlich schien. Dass Arten wie Taubenschwänzchen, Kleiner und Großer Kohlweiß-
ling, Ochsenauge oder Distelfalter vorkommen, ist gut möglich. Die tatsächliche Sich-
tung hängt von dem Futterangebot und der Witterung ab. Hier ist auch der Wind anzu-
sprechen, das Schmetterling z.T. kilometerweit verdriftet werden können.  
Keine der genannten Arten ist auf der Roten Liste. Dennoch werden auch die Lebens-
raumansprüche der Falter bei den geplanten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft berücksichtigt.   

Zu den sonstigen und für den vorliegenden Abwägungsprozess relevanten Themen ist 
anzumerken: 

- Ob das Unternehmen, welches das Gelände von der Deutschen Bahn AG, DB Immo-
bilien erworben hatte, auf den Gelände Maßnahmen durchgeführt hat, die einer Ge-
nehmigung bedurft hätten, ist nicht bekannt. Bekannt ist, dass die Ablagerung der beim 
Neubau des oberen Viadukts angefallenen Bauschutts nicht legal war. Nach dem Ver-
kauf an die heutige Eigentümerin hat diese den Bauschutt unverzüglich abfahren las-
sen und in einer Recyclinganlage zu Sekundärbaustoff aufarbeiten lassen. 

- Die im Herbst 2021 auf dem Bahngelände und dem Baugrund des Allgemeinen Wohn-
gebietes durchgeführten Arbeiten, Bahnsteigerneuerung und Rückbau Gleis 1, haben 
auch Brut- und Nahrungshabitate in Mitleidenschaft gezogen werden. 
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Die Tochterfirma der Deutschen Bahn, die die Baumaßnahmen beauftragt hat, hat 
dem ausführenden Unternehmen auch gestattet, die im räumlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes liegenden Anschlussflächen großräumig für die Baustellenein-
richtung sowie die Lagerung von Asphaltaufbruch und Baustoffen zu nutzen. Die 
Grundstückseigentümerin hat von den Baumaßnahmen und der Nutzung ihrer Flä-
chen erst erfahren, als im Oktober 2021 eine nochmalige Begehung durchgeführt wer-
den sollte und festgestellt werden musste, dass wesentliche Teile der vormals wertge-
benden Biotopstrukturen bereits zerstört waren. Die UNB wurde hierüber unverzüglich 
informiert.  

- Diese Eingriffe waren aber Anlass, die bisher vorgesehenen Maßnahmen in Abstim-
mung mit der UNB zu überprüfen fortzuschreiben. Die aus der Worst-Case-Betrach-
tung unter Berücksichtigung der in der Stellungnahme genannten Arten abgeleiteten 
Kompensationsmaßnahmen können weitgehend auf den im Bebauungsplan bereits 
ausgewiesenen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft durchgeführt werden.  

Die vorlaufende Herstellung und die Sicherung während der anschließenden Bauphase 
sind Gegenstand des Städtebaulichen Vertrages 

zu 20.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Der Gehölzstreifen zwischen den öffentlichen Parkplätzen im Süden der Sudetenstraße 
und der Einmündung Ludwigstraße verbleibt bis auf die in ihrer Zahl auf 3 reduzierten 
Zuwegungen erhalten. Er ist im Bebauungsplan als „zu erhalten“ festgesetzt. Die zu 
erhaltenden Abschnitt verbleiben im Eigentum der Stadt Linden. Die Stadt Linden beab-
sichtigt nicht, die im Bebauungsplan als „zu erhalten“ festgesetzten Gehölze auszulich-
ten oder gar zu roden. Auch wenn der Gehölzstreifen dann nicht mehr durchgehend ist, 
wird die Erlebbarkeit der Gehölze in ihrer jahreszeitlich unterschiedlichen Färbung doch 
erhalten bleiben.  
Der Bebauungsplan weist die Sudetenstraße zzgl. Gehweg als Straßenverkehrsfläche 
aus. Eine Verbreiterung zu Lasten des als öffentliche Grünfläche ausgewiesenen Ge-
hölzstreifens, aus welchen Gründen auch immer, ist unzulässig.  
Das Stadtentwicklungskonzept „Linden 2036“ schlägt neben der Qualifizierung von be-
stehenden und neuen Freiraumangeboten auch ein „Grünes Band“ vor, im Rahmen des-
sen sämtliche Freiraumangebote der Stadt miteinander vernetzt werden sollen: Das 
Grüne Band versteht sich dabei als verbindendes Element der einzelnen Grünräume 
und verknüpft die Stadt mit den umliegenden Naturräumen. Durch ein ausgebautes und 
attraktiv gestaltetes Wegenetz wird die Erschließung und Erreichbarkeit einzelner Frei-
räume erleichtert, die Verbindung zwischen Stadt und Landschaft ausgebaut, die außer-
halb liegende Grube Fernie in das Freiraumsystem der Stadt eingebunden und die  
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Nahmobilität gestärkt. Ziel der Maßnahmen ist es, die bestehenden Siedlungsstrukturen 
durch ein ausgebautes Fuß- und Radwegenetz, durchgrünte Straßenräume und ländli-
che Wege mit den Natur- und Erholungsräumen attraktiv zu verbinden (ISEK S. 90). 
Der Bebauungsplan „Am Bahnhof“ steht der Entwicklung des „Grünen Bandes“ nicht 
entgegen, da der die Sudetenstraße begleitende Grünstreifen wie bereits ausgeführt 
weitgehend erhalten und erlebbar bleibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Flächennutzungsplan „Am Bahnhof“       Seite 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Flächennutzungsplan „Am Bahnhof“       Seite 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Flächennutzungsplan „Am Bahnhof“       Seite 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Flächennutzungsplan „Am Bahnhof“       Seite 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. 
 
 
 
 
 
 
 

zu 21.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; die Aufstellung kann insbesondere 
bei der Ausweisung von Flächen für den Wohnungsbau in Betracht kommen. Bauleit-
pläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen. Die vorstehend 
wiedergegebenen §§ 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1 BauGB zeigen, dass sich der gesetzliche 
Auftrag, bedarfsweise Bauflächen darzustellen und Baugebiete auszuweisen, jeweils 
nur an die Gemeinde richtet. Es obliegt damit der Stadt Linden nicht, darüber zu befin-
den, wie und in welchem Umfang Gießen und Heuchelheim diesem Auftrag nachkom-
men. 
In welchem Umfang die Gemeinden tätig werden dürfen, gibt der Regionalplan Mittel-
hessen vor. Der von der Regionalversammlung am 23.09.2021 beschlossene Entwurf 
des Regionalplanes Mittelhessen reklamiert für die Stadt Linden für den Zeitraum vom 
01.0.2018-31.12.2035 einen flächenwirksamen Wohnungsbedarf von bis zu 734 
Wohneinheiten (https://rp-giessen.hessen.de, Textentwurf.pdf, Seite 37, Tab. 6, Abruf 
17.11.2021) und geht damit noch über die „Fortschreibung des Wohnraumversorgungs-
konzeptes für den sozialen Wohnungsbau im Landkreis Gießen“ hinaus. Die Ergebnisse 
des vom Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH (GEWOS), Hamburg, 
nach den einschlägigen Methodenstandards erarbeitete Gutachten wurde im Teilraum 
Süd am 15.10.2021 präsentiert. Hierauf konnte bei der Bearbeitung des Entwurfes folg-
lich noch keinen Bezug genommen werden. Nach dem Wohnraumversorgungskonzept 
besteht in Linden bis zum Jahr 2040 ein quantitativer Neubaubedarf von 540 Wohnun-
gen. Auf die Zeit bis 2025 entfallen hiervon 190 Wohnungen, anschließend nimmt der 
Neubaubedarf kontinuierlich ab.  
Da sich Nachfrage und Bedarf im Wohnungsmarkt, und dies unterscheidet ihn von dem 
Konsumgüterbereich, nicht wesentlich unterscheiden, wird im Weiteren nur noch von 
Bedarf gesprochen. Der Entwurf des RPM 2021 führt auf Seite 36 zur Ermittlung der 
Wohnungsbedarfe aus (Auszug): 

„Die Wohnungsbedarfe der Kommunen (Wohneinheiten, WE) wurden auf Basis der im 
Auftrag des HMWEVW erstellten Wohnungsbedarfsprognose für die hessischen Land-
kreise und kreisfreien Städte bis 2040 des Instituts Wohnen und Umwelt (IWU) vom 
15.01.2020 ermittelt. Bei der Verteilung dieser Bedarfe auf die einzelnen Städte und 
Gemeinden fließen Gewichtungsfaktoren ein, insbesondere in Abhängigkeit von der 
Festlegung als Ober-, Mittel- oder Grundzentrum und von der Lage der Kommunen.“ 

Es ist damit auch die räumliche Nähe zum Oberzentrum Gießen, aufgrund deren der 
Stadt Linden ein aus dem Wohnungsbedarf abgeleiteter Wohnsiedlungsflächenbedarf 
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von 29 ha zugestanden wurde. In welchem Umfang von diesem Angebot Gebrauch ge-
macht wird, obliegt der Entscheidung der städtischen Gremien der Stadt Linden. 
Mit der geplanten Bebauung „Am Bahnhof“ kann ein Teil des von den beiden vorge-
nannten Quellen unabhängig voreinander festgestellten Wohnungsbedarfs abgegolten 
werden, ohne dass landwirtschaftliche Flächen und damit Böden, die es im Sinne des 
Klimaschutzes zu erhalten gilt, herangezogen und versiegelt werden.  
Bei 100-130 Wohnungen handelt sich auch um ein „kontrolliertes“ Wachstum. Die Kin-
dergärten und Schulen werden bis zu dem Bezug der Wohnungen, dies wird frühestens 
2023 der Fall sein, über ausreichend frei Plätze verfügen.  
Die Entscheidung darüber, ob Eigentumswohnungen zur Selbstnutzung oder Mietwoh-
nungen gebaut werden, ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Allerdings ist im Städ-
tebaulichen Vertrag geregelt, in welchem Umfang bezahlbarer Wohnraum angeboten 
werden muss.  
Selbstverständlich stehen alle Wohnungsangebote Senioren und Behinderten zu Verfü-
gung, denn sie gehören wie alle anderen Bevölkerungsgruppen zur Gesellschaft und 
wurden deshalb nicht gesondert benannt. Wenn von „barrierearmen“ Wohnungen ge-
sprochen wird, ist dies dem Umstand geschuldet, dass das barrierefreie Bauen und 
Wohnen in Deutschland gesetzlich geregelt wird. Die konkrete Umsetzung von barrie-
refreien Bauvorhaben ist in der DIN 18040 beschrieben. Diese Baunorm legt u.a. detail-
liert fest, wie breit Türen sein müssen und wie ein Bad gestaltet sein muss, damit sie für 
alle Menschen unabhängig von ihren körperlichen oder kognitiven Voraussetzungen 
nutzbar sind. Auch „Am Bahnhof“ sollen barrierefreie Wohnungen entstehen, die für alle 
Menschen nutzbar sind, auch wenn sie nicht in jedem Detail den Vorgaben der DIN 
18040 entsprechen.   
 
zu 22.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Auf dem Rathausparkplatz zwischen dem Stadion im Süden, der Main-Weser-Bahn im 
Westen und der L3129 im Norden von der Baugenossenschaft aufgeständerte Wohnun-
gen errichten zu lassen, ist zwar ein interessanter Vorschlag. Auch wäre es eine archi-
tektonische Herausforderung. Allerdings ist die Stadt Linden nicht mit München ver-
gleichbar. Diese Wohnungen wären nicht oder zumindest nicht kostendeckend zu ver-
mieten. Der Vorschlag wird nicht weiterverfolgt. 
Südlich des Arnsburger Weges ist eine Wohngebietsentwicklung nicht zulässig, da das 
Gelände im Bereich der parallel zur A45 verlaufenden 380 kV-Freileitung liegt.  
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Hier ist die Ausweisung von Wohngebieten nicht zulässig, wie der folgende Auszug aus 
dem Landesentwicklungsplan Hessen zeigt:  

„5.3.4-7 (Z) Bei der Festsetzung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonsti-
gen Satzungen nach dem Baugesetzbuch, die dem Wohnen dienen oder in denen Ge-
bäude vergleichbarer Sensibilität, insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Kranken-
häuser, Pflegeeinrichtungen zulässig sind, ist ein Abstand von mindestens 400 m zu 
einer planungsrechtlich gesicherten Trasse einer Höchstspannungsleitung einzuhalten.“ 

Auch ein Gespräch mit Vertretern des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Wohnen am 01.07.2020 bei der Oberen Landesplanungsbehörde im Re-
gierungspräsidium Gießen hat ergeben, dass hier zwar ein Gewerbe- aber kein Wohn-
gebiet entwickelt werden kann. Die Frage nach dem Vergleich der Eingriffswirkungen 
muss daher nicht mehr vertieft werden.  
 
zu 23.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie begründen für den vorliegenden Abwägungsprozess keinen weiteren Handlungsbe-
darf.  
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Öffentlichkeit 6/2 (19.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Ihnen kann nicht gefolgt werden. Zur Begründung ist zunächst darauf hinzuweisen, dass 
die Wahrung der sich aus § 6 der Hessischen Bauordnung ergebenen Abstandsflächen 
nicht nur eine ausreichende Belichtung, sondern auch eine ausreichende Belüftung ge-
währleisten. Für die geplante Bebauung erfolgen die Nachweise im Baugenehmigungs-
verfahren.  
Der Abstand zwischen der nächstliegenden Baugrenze des Allgemeinen Wohngebietes 
und den bestehenden Wohnhäusern in der Sudetenstraße beträgt mind. 25 m, d.h. ein 
Vielfaches des nach HBO notwendigen Mindestabstandes von 2x3 m.   
Weil die geplanten vier Mehrfamilienhäuser zur Abschirmung des Bahnlärms durch Zwi-
schenbauten miteinander verbunden werden müssen, sollte im Rahmen der Untersu-
chung der Besonnung und qualitativen Bewertung des Außenkomforts geprüft werden, 
ob sich hieraus abwägungsbeachtliche Veränderungen ergeben können, die der geplan-
ten Bebauung trotz mehr als ausreichender Abstandsflächen entgegengehalten werden 
müssten. Wie im Folgenden noch dargelegt werden wird, ist dies nicht der Fall.  
 
zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Begründung: Es dürfte unbestritten sein, dass ein großer Teil des Energiebedarfs eines 
Haushaltes in die Heizung fließt. Bei einem nicht oder schlecht gedämmten Haus kön-
nen im Winter, oder allgemeiner: bei niedrigen Temperaturen, die Außenwände an der 
Rauminnenseite deutlich abkühlen, bei windexponierten Ecken mehr als im Windschat-
ten. Ob und in welchem Umfang die Außenwände der Bestandsbebauung in der Sude-
tenstraße gedämmt sind, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass bei einer guten Wär-
medämmung die Temperatur der Außenwände bei kaltem Wetter weniger abnimmt und 
damit auch die Raumlufttemperatur geringer sein kann, wodurch nicht nur die Heizkos-
ten gesenkt werden, sondern auch die Behaglichkeit steigt. Bei wärmeren Temperaturen 
wirkt die Dämmung umgekehrt und sorgt für eine angenehme Kühle. Für die Heizkosten, 
die im Übrigen kein Thema der bauleitplanerischen Abwägung sind, sind damit die Au-
ßentemperatur, die Windexposition und die Wärmedämmung relevant. Für die geplan-
ten Mehrfamilienhäuser wird ein BEG 40 Standard angestrebt (Bundesförderung für 
energieeffiziente Gebäude). Je kleiner der Wert ist, desto geringer ist der Primärener-
giebedarf. Der Effizienzhaus-Standard ergibt sich aber immer aus der Kombination ver-
schiedener baulicher und technischer Maßnahmen, vor allem aus den Bereichen Hei-
zung, Lüftung und Dämmung. Die angestrebte Balance aus Kosten- und Energieeffizi-
enz, optimaler Raum- und Flächennutzung sowie individueller Wohnlichkeit setzt die 
Betrachtung in einem Detaillierungsgrad voraus, der weit über die Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung hinausgeht und nicht Gegenstand des vorliegenden Abwägungs-
prozesses sein kann. 

Das Kapitel „Wind“ baut auf den einschlägigen Statistiken, abgebildet in Form von Wind-
rosen, auf. Dies schließt nicht aus, dass der Wind auch mal aus einer anderen Richtung 
weht. Wesentlich ist aber die Feststellung, dass die Hauptwindrichtung bei Temperatu-
ren unter +5° aus NO und über +10° aus N und SW ist. Für die Abwägung ist es nicht 
relevant, ob SW oder WSW angenommen wird, da die Bebauung in beiden Kreisaus-
schnitten aufgelockert ist und keine den Luftaustausch gefährdenden Barrieren vorhan-
den sind. Die bei höheren Temperaturen vorherrschenden Winde aus N und SW/WSW 
tragen auch für die nächtliche Abkühlung in den Sommermonaten Sorge. Bleibt noch zu 
ergänzen, dass der Planstandort hoch und windexponiert über dem Lückenbachtal liegt, 
ein weiteres Argument für die Gewähr gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse auch 
bezogen auf die kleinklimatische Situation vor Ort.   

In der Stellungnahme wird eine Untersuchung der Stadt Gießen erwähnt, die bedingt 
durch die Südausdehnung des Oberzentrums auch den Teil des Lindener Stadtgebietes 
umfasst, in dem der Planstandort „Am Bahnhof“ liegt.  
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Nach der „Karte der klima- und immissionsökologischen Funktionen“ bildet die Sudeten-
straße eine Grenze. Östlich schließen Flächen mir einer nur „mäßigen Bedeutung“ für 
die Kaltluftlieferung an, die jenseits der Bahnanlagen durch „Flächen mit hoher Kaltluft-
produktivität“ überlagert werden. Der Kaltluftabfluss erfolgt hang- und talabwärts in Rich-
tung Lückenbach. Westlich der Sudetenstraße vermerkt die Karte Flächen mit einer 
„günstigen bioklimatischen Situation in den Siedlungsräumen“. Eine „hohe verkehrsbe-
dingte Luftbelastung“ besteht nur im Bereich der Landesstraßen. Deshalb kann hier auf 
eine explizite Ansprache des Themas „Feinstaub“ verzichtet werden.   
Die Karte „Planungshinweise Klima- und Immissionsökologie“ attestiert den Bahnanla-
gen eine „geringe bioklimatische Bedeutung“ und eine „geringe Empfindlichkeit gegen-
über Nutzungsintensivierung“. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die The-
menkarte 5.08 „Kaltluftproduktion“ auf Seite 37 der Untersuchung. Hiernach findet auch 
in den ausgedehnten Gartenbereichen u.a. zwischen der Sudetenstraße und Friedrich-
Ebert-Straße eine Kaltluftproduktion statt. 

Die Bedeutung ausgewogener thermischer Bedingungen für einen erholsamen Schlaf 
wird nicht in Abrede gestellt. Die Untersuchung der Stadt Gießen stellt allgemein fest, 
dass Bäume einen großen Teil der Strahlung bereits im Kronen- und Stammraum ab-
sorbieren. Sie bewirken bei starken Einstrahlungsintensitäten eine erhebliche Abküh-
lung der Oberflächen- und Lufttemperatur.  
Daher ist der seitens der Öffentlichkeit angeregte Erhalt des Gehölzstreifens auch mik-
roklimatisch begründbar. Wichtig ist hier das Zusammenwirken mit der geplanten Dach-
begrünung und die Verwendung von hellen Farben als effektivem Mittel zur Senkung 
der Oberflächen- und Lufttemperatur.  
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der Bebauungsplan „Am Bahnhof“ trotz der aus 
Gründen des Immissionsschutzes notwendigen Verbindungsbauten und einer Bauhöhe 
von rd. 11 m über dem Niveau der Sudetenstraße aufgrund des Erhalt von wesentlichen 
Teilen des straßenbegleitenden Gehölzstreifens, der Dachbegrünung und der Farbge-
bung die mikroklimatischen Gegebenheiten, zumal vor dem Hintergrund der sich aufge-
lockert darstellenden Bestandsbebauung, nicht in einem Maße verändern wird, die der 
besonderen Begutachtung bedürften und ggf. dem Satzungsbeschluss entgegengehal-
ten werden müssten.   

zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst nur die Flächen, von de-
nen die Stellungnahme sagt, dass sie nicht befestigt gewesen seien. Es kommt aber 
nicht darauf an, ob die Flächen asphaltiert, betoniert oder gepflastert sind, sondern da-
rauf, dass die Flächen aufgrund der über 100 Jahre andauernden gewerblichen Nutzung 
so hoch verdichtet sind, dass sie faktisch kein Bodenleben mehr aufweisen und keine  
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Versickerung mehr zulassen. Niederschlagswasser konnte nur seitlich ablaufen. Bei den 
angesprochenen Flächen für Kurzzeitparker handelt es sich um Stellplätze, für die die 
Stellplatzsatzung der Stadt Linden eine wasserdurchlässige Befestigung vorschreibt. 
Die Standplätze für Wertstoff- und Restmüllbehälter und die Zuwegungen sollen soweit 
möglich wasserdurchlässig befestigt werden. Die Abfahrt zum Garagengeschoss muss 
so befestigt werden, dass sie von allen relevanten Fahrzeugen ganzjährig befahren wer-
den kann.   
Der Vergleich der Luftbilder zeigt nur, dass in den vergangenen Jahre Pflegemaßnah-
men durchgeführt worden sind, um der Sukzession Einhalt zu gebieten. § 39 BNatSchG  
verbietet nur Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärt-
nerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock 
zu setzen oder zu beseitigen. Die außerhalb dieser Zeit durchgeführten Maßnahmen 
sind nicht zu beanstanden.  
Den früheren Zustand bewerten zu wollen, ist müßig, da im Herbst 2021 eine Bahnstei-
gerneuerung durchgeführt wurde, im Rahmen derer die Reste des ehemaligen An-
schlussgleises beseitigt wurden. Die Fläche wurde anschließend mit Schotter aufgefüllt 
und glattgezogen. Die Tochterfirma der Deutschen Bahn, die die Baumaßnahmen be-
auftragt hat, hat dem ausführenden Unternehmen auch gestattet die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Anschlussflächen großräumig für die 
Baustelleneinrichtung, die Lagerung von Asphaltaufbruch und Baustoffen zu nutzen. Die 
hiervon betroffenen Flächen sind aktuell vegetationsfrei.  
Die Stadt Linden hat im November 2021 die noch aus der Zeit der Erzverladung stam-
mende Natursteinmauer (Basaltlava, vermörtelt) zwischen dem Bouleplatz und den 
Bahnanlagen freigelegt, da im mittleren Abschnitt ein größerer Ausbruch zu verzeichnen 
war, infolgedessen die Standfestigkeit der Mauer insgesamt untersucht werden musste. 
Am Fuß der Mauer wurden die Gehölze daher auf eine Fahrzeugbreite entfernt. Die 
befahrene Fläche ist aktuell ebenfalls weitgehend vegetationsfrei (Stand 19.11.2021). 
Natürlich werden die derzeit vegetationsfreien Flächen in den kommenden Jahren wie-
der von der für starkes Wachstum bekannten Brombeere besiedelt, sofern die Fläche 
nicht bewirtschaftet oder, wie in Folge des Bebauungsplanes vorgesehen, umgenutzt 
wird. Eine mikroklimatisch relevante Biomasse werden die Brombeeren aber nicht er-
zeugen. Hierfür bedürfte es schon einer länger andauernden Sukzession hin zu einem 
von größeren Bäumen dominierten Feldgehölz. 
Die geplante Dachbegrünung reduziert zwar die Erwärmung im Gebäude und Gebäu-
deumfeld. Ein Ersatz für die zu entfernenden Gehölze stellt sie nicht dar. Ein solcher ist 
aufgrund der bezogen auf die Kaltluftbildung marginalen Bedeutung der zu entfernen-
den Gehölze aber auch nicht erforderlich. 
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zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Entwässerung erfolgt durch Anschluss an den Mischwasserkanal in der Sudeten-
straße, da ein Vorfluter, der eine Entwässerung im Trennsystem ermöglichen würde, 
nicht erreichbar ist. Der Kanal leitet das Mischwasser noch Norden bis zum Lücken-
bachsammler des Wasserverbandes Kleebachtal. Die Abwasserbehandlung erfolgt in 
der Kläranlage Gießen.   
Im Zuge der Entwässerungsplanung wird auch eine hydraulische Überrechnung der ört-
lichen Entwässerungsanlagen vorgenommen werden. Es wird nur so viel Wasser in den 
Mischwasserkanal eingeleitet, wie dieser aufnehmen kann. Die Details, auch welcher 
Bemessungsregen zugrunde zu legen ist, werden frühzeitig mit den zuständigen Was-
serbehörden abgestimmt. Der Wasserverband Kleebachtal wird involviert. Soweit mög-
lich, wird anfallendes Regenwasser vor Ort versickert. Für abzuleitendes Regenwasser 
wird eine Rückhaltung/verzögerte Ableitung über Retentionszisternen oder Stauraum-
kanäle/Boxensysteme vorgesehen. Die Kanalisation in der Sudetenstraße, wird also 
nicht in Mitleidenschaft gezogen.  
 
zu 6.: Den Anregungen wird nicht entsprochen. 
 
An der Bauleitplanung „Am Bahnhof“ wird festgehalten. Die Stadt Linden wird, wie in 
den vergangenen Jahrzehnten auch, behutsam wachsen, wobei besonderer Wert da-
raufgelegt wird, dass zunächst die vorhandenen Flächenressourcen genutzt werden, bei 
denen es keine Nutzungskonkurrenzen gibt, also z.B. gewerbliche Brachflächen wie die 
Fläche „Am Bahnhof“.  
Die Park & Ride-Parkplätze haben sich bisher, also auch schon vor Corona, als ausrei-
chend erwiesen.  
Selbst wenn die Annahme stimmt, dass die Mieten in Hüttenberg, Lützellinden und Pohl-
heim niedriger als in Linden sind, ist dies kein Grund auf eine weitere Entwicklung in 
Linden zu verzichten. 
  
zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es wurde in den Ausführungen zu den einzelnen Punkten der Stellungnahmen 6.1 und 
6.2 dargelegt, dass und warum an der Bauleitplanung „Am Bahnhof“ festgehalten wird. 
Ergänzungen hierzu sind nicht erforderlich. 
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Von: sigrid.bettinger@t-online.de <sigrid.bettinger@t-online.de> 
 
Gesendet: Freitag, 1. Oktober 2021 16:26 
 
An: Stadt Linden - Bauleitplanung <bauleitplanung@linden.de> 
 
Betreff: Bebauungsplan Nr.68 "Am Bahnhof" Stellungnahme 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem Bauvorhaben "Am Bahnhof" möchten wir eine Erfahrung beitragen, die dem 
angenommenen Wohnraumbedarf deutlich widerspricht. Seit fast vier Wochen ist un-
ser Angebot auf der Seite des Studentenwerks Gießen- Wohnboerse: Großzügiges 
Zimmer, Vorraum und großer Balkon zur Eigennutzung, eigenes Bad, eingestellt. 
Dazu weniger als 10 Minuten Fußweg zum Bahnhof und günstige Miete - 220 € Warm-
miete. Es haben sich inzwischen nur 4 Interessenten gemeldet, es kam zu einer Be-
sichtigung mit einer Absage, da die Studentin sich erst bei der Besichtigung gewahr 
wurde, dass die Buslinie 1 nur in Kleinlinden, nicht in Großen-Linden verkehrt. 2 Wo-
chen vor Semesterbeginn haben wir noch keinen Mieter. 
 
Dies zeigt uns Folgendes: 
 
Studenten wollen nicht in Linden wohnen, der ÖPNV ist unzureichend  
In Gießen ist für diese Personengruppe bereits genug Wohnraum vorhanden 
Die Freigabe der Bebauung würde eine Konkurrenz für Vermietungswillige mit beste-
hendem Wohnraum schaffen. 
 
Demnächst wird in unserem Wohnhaus zusätzlich eine Einzimmerwohnung angebo-
ten. Auf die Nachfrage blicken wir inzwischen nicht mehr mit Optimismus. 
 
Der Wohnraumbedarfsplan, bzw. die angenommene Nachfrage ist offensichtlich ent-
standen, als "Homeoffice" und "Hybrides Arbeiten" noch völlige Fremdwörter waren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Sigrid Bettinger-Kipp und Dieter Kipp 
Ludwigstr.53 
35440 Linden 
 
 
 
 

Öffentlichkeit 7 (01.10.2021) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es ist bedauerlich, dass die Vermietung nicht erfolgreich war. Dies ist für den vorliegen-
den Abwägungsprozesse im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bahn-
hof“ aber nicht abwägungsrelevant. Auch ist die Bauleitplanung grundsätzlich wettbe-
werbsneutral, d.h. ein Verzicht auf die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebietes mit 
der Begründung, keine Wettbewerbssituation zu vorhandenen Angeboten zu schaffen, 
wäre mit den Vorgaben des Baugesetzbuches nicht vereinbar.   
Zum Wohnungsbedarf wird u.a. auf die „Fortschreibung des Wohnraumversorgungskon-
zeptes für den sozialen Wohnungsbau im Landkreis Gießen“, erstellt von dem Institut 
für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH (GEWOS), Hamburg, hingewiesen. Die 
Ergebnisse für den Teilraum Süd wurden am 15.10.2021 präsentiert. Hiernach besteht 
in Linden bis zum Jahr 2040 ein quantitativer Neubaubedarf von 540 Wohnungen. Auf 
die Zeit bis 2025 entfallen hiervon 190 Wohnungen, anschließend nimmt der Neubau-
bedarf kontinuierlich ab. Mit der geplanten Bebauung „Am Bahnhof“ kann ein Teil dieses 
Neubaubedarfs abgegolten werden.  
Zu dem letzten Satz der Stellungnahme sei angemerkt, dass vor allem Mehrraumwoh-
nungen unterschiedlicher Größe und für unterschiedliche Zielgruppen angeboten wer-
den sollen, die von ihrem Zuschnitt, dem energetischen Standard, der technischen Aus-
stattung usw. auch für das Arbeiten zu Hause geeignet sind.   
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Öffentlichkeit 8 (25.10.2021) 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Da es sich um keinen für die Bauleitplanung relevanten Belang handelt, ist auch keine 
weitergehende Abwägung erforderlich. Bis zu einem möglichen Bezug dürfte die aktu-
elle Pandemie aber trotz der Politik in Land und Bund überwunden sein. 

zu 2. und 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Da es sich auch hier um keine für die Bauleitplanung relevanten Belange handelt, ist 
auch keine weitergehende Abwägung erforderlich. 

zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Der Hessischer Verwaltungsgerichtshof Kassel hat in seinem Urteil 07.04.2014 (3 C 
914/13.N) zur Frage der Antragsbefugnis im Normenkontrollverfahren festgestellt, dass 
die Veränderung des Verkehrswertes eines Grundstücks, die durch planerische Fest-
setzungen eines Bebauungsplans für außerhalb des Plangebiets gelegene Grundstücke 
eintritt, grundsätzlich keinen schutzwürdigen Belang darstellt, der bei der Abwägung zu 
berücksichtigen wäre (https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE19 
0029443, Abruf 17.11.2021) 
Unabhängig der Rechtsprechung ist auf den prozessualen Charakter der Bauleitplanung 
hinzuweisen. Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; 
die Aufstellung kann insbesondere bei der Ausweisung von Flächen für den Wohnungs-
bau in Betracht kommen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung dient hier gerade auch der Be-
rücksichtigung privater Belange.  
Die geplante Bebauung wird sich auf das Straßenbild in der Sudetenstraße auswirken. 
Um das Straßenbild möglichst wenig zu verändern, ist die Gehölzstruktur östlich entlang 
der Straße mit Ausnahme der Zuwegungen zum Erhalt festgesetzt. Die zulässigen Ge-
bäudeoberkanten korrespondieren mit den Firsthöhen der Bestandsbebauung. Unbe-
stritten werden sich die geplanten Mehrfamilienhäuser mit ihren Verbindungsbauten 
aber abweichend darstellen. Es wird sich um eine Formensprache handeln, wie sie z.B. 
auch die in den vergangenen Jahren entstandenen Mehrfamilienhäuser in der Kurt-
Schumacher-Straße sprechen und die durchaus in einem als interessant zu bezeich-
nender Kontrast zur Bestandsbebauung stehen werden. Diese kann auch als Moderni-
sierung und Attraktivitätssteigerung verstanden werden.  

zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE19%200029443
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE19%200029443
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Da nur die nicht mehr betriebsnotwendigen Flächen entwidmet und der Planungshoheit 
der Stadt Linden übergeben worden sind und der Bahnhaltepunkt einschließlich der 
Park & Ride-Parkplätze nicht im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes lie-
gen, bedarf es hier auch keiner weiteren Abwägung. 

zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Verkehrsuntersuchung hat aufgezeigt, dass das planinduzierte zusätzliche Ziel- und 
Quellverkehrsaufkommen unschwer über die bestehenden Stadtstraßen abgewickelt 
werden kann. Verkehrliche Belange stehen der Bauleitplanung also nicht entgegen. Die 
Bauleitplanung „Am Bahnhof“ begründet damit auch kein Erfordernis zur Erstellung ei-
nes gesamtstädtischen Verkehrskonzeptes.  

zu 7.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Bis zum Bezug der Wohnungen werden ausreichend Kindergarten- und Schulplätze und 
das erforderliche Personal zur Verfügung stehen.  

zu 8.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Ein Kleinkinderspielplatz ist auf dem Baugrundstück anzulegen (§ 8 Abs. 2 HBO), der 
Nachweis erfolgt im Baugenehmigungsverfahren. Der nächste öffentliche Kinderspiel-
platz befindet sich in der Bismarckstraße in einer Entfernung von 300-350 m zur Sude-
tenstraße. Der Mehrgenerationenspielplatz im Stadtzentrum westlich der Gustav-Heine-
mann-Straße ist zwar rd. 1.100 m von der Sudetenstraße entfernt, es handelt sich hier-
bei aber um eine Entfernung, die von Jugendlichen und Erwachsenen unschwer bewäl-
tigt werden kann.  

zu 9.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert zwar als Ziel der Raumordnung, das be-
stehende Schienennetz für den Fern- sowie den Regional- bzw. Nahverkehr in der Re-
gion zu sichern und bedarfsgerecht zu modernisieren bzw. auszubauen. Dies betrifft 
auch die Main-Weser-Bahn. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ trägt die-
sem Ziel der Raumordnung dadurch Rechnung, dass die für den Bau eines 3. Gleises 
(das 4. Gleis käme auf der Leihgesterner Seite zu liegen) notwendige Fläche von der 
Bebauung freigehalten wird. Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht für den Strecken-
abschnitt Friedberg - Gießen - Wetzlar nur eine Netzverdichtung vor. Die DB Netz AG 
betreibt keine Planung. Ein 3. Gleis ist damit in den kommenden Jahrzehnten nicht zu 
erwarten und hier nicht abwägungsrelevant. 

zu 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Die Immissionsberechnung ist von dem zuständigen Dezernat des Regierungspräsidi-
ums Gießen geprüft und nicht beanstandet worden. 

zu 11.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Sowohl die objektbezogenen/passiven Schallschutzmaßnahmen als auch die Prüfung, 
ob Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen erforderlich werden, sind Gegenstand 
der Baugenehmigungsverfahren. Insofern bedarf es hier keiner Ergänzung des Abwä-
gematerials.  

zu 12.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Wie die Untersuchung zur Besonnung und qualitativen Bewertung des Außenkomforts 
zeigt, stehen auch die hier angesprochenen Themen der Bauleitplanung nicht entgegen.  

zu 13.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund der von der Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG ohne vorherige 
Rücksprache mit der Grundstückseigentümerin durchgeführten Baumaßnahmen ist es 
zu Zerstörungen gekommen, die ergänzenden Erhebungen in der nächsten Vegetati-
onsperiode entgegenstehen. Daher wurde in Abstimmung mit der UNB von einer Worst-
Case-Betrachtung ausgegangen und auf den Flächen östlich der geplanten Mehrfamili-
enhäuser Kompensationsmaßnahmen auch für die in der Stellungnahme genannten Ar-
tengruppen vorbereitet. 

zu 14. und 15.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Fragen werden wie folgt beantwortet: Der Gehölzstreifen entlang der Sudetenstraße 
ist mit Ausnahme der Zuwegungen als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Damit ist er 
zu erhalten und es sind, wie bei erdeingreifenden Baumaßnahmen heute üblich, die zum 
Schutz der Gehölze auch während der Bauphase notwendigen Maßnahmen zu treffen.  
Ausgleichsmaßnahmen für die freizustellenden Flächenanteile sind nicht erforderlich. 

zu 16.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.   

Die Fragen werden wie folgt beantwortet: Die Baustelle für die Mehrfamilienhäuser wird 
von der Bahnseite aus angedient. Bauschäden an den Bestandsgebäuden in der Sude-
tenstraße sind daher nicht zu befürchten. 

zu 17.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Bezüglich des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK wird auf die Ausführungen 
unter Ziffer 24 verwiesen.  

zu 18.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Bürgerwille wird auch nicht ignoriert. In einer repräsentativen Demokratie wie der 
unseren wählen die BürgerInnen bekanntermaßen Parteien, die die unterschiedlichen 
Interessen in den entscheidungsbefugten Gremien vertreten.  
Die Stadt Linden hatte am 30.06.2021 mit Erstwohnsitz gemeldet 13.215 Einwohner 
(https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten). Eine Unterschriftenliste mit ca. 1.300 Unter-
schriften, nach hiesigen Informationen von Befürwortern des Erhalts des Gehölzstrei-
fens/Gegnern der geplanten Wohnhäuser vor dem Rewe-Markt gesammelt, bildet den 
„Bürgerwillen“ nicht repräsentativ ab. Die städtischen Gremien müssen aber z.B. auch 
die Interessen der Bürger, die nicht ausreichendem Wohnraum versorgt sind, vertreten 
und haben sich daher mehrheitlich für die Bauleitplanung „Am Bahnhof“ entschieden.  
Dass jeder Investor auch wirtschaftliche Interessen verfolgt, ist unbestritten, allerdings 
hat die Stadt Linden ihre Forderungen zur Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums in 
den Städtebaulichen Vertrag eingebracht. Eine „Überführung“ der geplanten Mehrfami-
lienhäuser in Gemeindeeigentum bedarf insofern keiner Erörterung. 

zu 19.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Sie sind aber nicht abwägungsrelevant. Es sei aber der Hinweis gestattet, dass Ökono-
mie und Ökologie nicht in einem unüberwindbaren Gegensatz zueinander stehen und 
auch dem Klimawandel nur dann effizient begegnet werden kann, wenn Ökonomie und 
Ökologie zusammenarbeiten. 

zu 20.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Der Wohnungsbedarf ist durch sowohl durch das in der Stellungnahme angesprochene 
Wohnraumversorgungskonzept als auch durch die Angaben im Entwurf des Regional-
plans Mittelhessen 2021 hinreichend nachgewiesen. Ergänzend wird hier auf die Aus-
führungen zu Ziffer 32 verwiesen. 
Dass sich die Wohnraumansprüche mit dem Alter verändern, ist hinreichend bekannt. 
Gerade ältere Personen haben vielfach den Wunsch, sich räumlich zu verkleinern, ohne 
ihr soziales Umfeld verlassen zu müssen. Eine moderne und gut ausgestattete Woh-
nung in einem Mehrfamilienhaus ist hier auf jeden Fall eine Alternative zu einem in die 
Jahre gekommenen Einzelhaus mit arbeitsintensivem Garten. Solche „Alt-Immobilien“ 
werden vor allem von jungen Familien mit Kindern nachgefragt. Das Angebot für die 
Altersgruppen wird somit, quasi als „Nebenwirkung“, ebenfalls erweitert.  
Bei www.immoscout24.de wurden am 21.11.2021 in der Stadt Linden und in einem Um-
kreis von 5 km 13 angeboten: 

- zum Kauf 13 Häuser, davon 2 in Linden 
- zum Kauf 12 Eigentumswohnungen, davon 3 in Linden 
- zur Miete 39 Wohnungen, davon 9 in Linden. 

https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten
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Bei der Suchanfrage einen größeren Radius zu ziehen, bildet die Angebotsseite für Bür-
ger, die in Linden Wohnraum nachfragen, nicht realistisch ab. 

zu 21.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Erweiterung der Main-Weser-Bahn wurde bereits bei Ziffer 9 erörtert. Die Erweite-
rung der Infrastruktur für Bahnkunden muss im Zusammenhang mit der Bedeutung des 
Haltepunktes gesehen werden. Der Haltepunkt dient vor allem Bahnreisenden aus Gro-
ßen-Linden und Leihgestern. Für diesen Benutzerkreis stehen, und dies bestätigten 
schon die Begehungen vor dem 1. Lockdown, ausreichend Park & Ride-Parkplätze auf 
dem Gelände des ehem. Bahnhofes, am Ende der Bahnhotstraße, am Ende des Breiten 
Weges und am Indoor-Erlebnispark zur Verfügung. Sollten für den Radverkehr weitere 
Einrichtungen wie z.B. das Aufstellen zusätzlicher Fahrradboxen erforderlich sein, so 
bieten sich hierfür die noch freien Flächen nördlich der ehem. Bahnhofsgebäude an.  

zu 22.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Der Lärmaktionsplan Hessen (3. Runde) Teilplan für den Regierungsbezirk Gießen, 
Stand 04/2020, äußert sich zur Stadt Linden auf den Seiten 126-128, ohne dass hierbei 
aber der Schienenverkehr explizit angesprochen wird. Aber der Lärm-Viewer Hessen 
verdeutlicht die von dem Bahnverkehr ausgehende Lärmbelastung. Beide Quellen kön-
nen über https://rp-giessen.hessen.de/umwelt-natur/immissionsschutz/lärm/3-runde-
der-Lärmaktionsplanung aufgerufen werden (Stand 20.11.2021). Neben der eigenen 
Wahrnehmung vor Ort war es der Blick in den Lärm-Viewer, der die Beauftragung der 
Immissionsprognose veranlasst hat. Hierzu wird auf die Ausführungen zu Ziffer 31 ver-
wiesen. 

zu 23.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Der Demographieatlas für den Landkreis Gießen behandelt Linden auf den Seiten 99-
103 und bestätigt für seinen Betrachtungszeitraum 2012-2016 die positive Bevölke-
rungsentwicklung. Diese sei sowohl auf einen positiven natürlichen Saldo als auch durch 
einen positiven Wanderungssaldo zu erklären. Der Demographieatlas ist unter 
https://www.lkgi.de/images/dateien/Demografieatlas_fuer_den_Landkreis_Giessen.pdf 
abrufbar (Stand 20.11.2021). Eine positive Bevölkerungsentwicklung spricht für eine dif-
ferenzierte Nachfragestruktur und damit auch für den Bau von Mehrfamilienhäusern.  

zu 24.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Das ISEK schlägt neben der Qualifizierung von bestehenden und neuen Freiraumange-
boten zwar auch ein „Grünes Band“ vor, im Rahmen dessen sämtliche Freiraumange-
bote der Stadt miteinander vernetzt werden sollen: 

https://rp-giessen.hessen.de/umwelt-natur/immissionsschutz/l%C3%A4rm/3-runde-der-L%C3%A4rmaktionsplanung
https://rp-giessen.hessen.de/umwelt-natur/immissionsschutz/l%C3%A4rm/3-runde-der-L%C3%A4rmaktionsplanung
https://www.lkgi.de/images/dateien/Demografieatlas_fuer_den_Landkreis_Giessen.pdf
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Das Grüne Band versteht sich dabei aber als verbindendes Element der einzelnen Grün-
räume und verknüpft die Stadt mit den umliegenden Naturräumen. Durch ein ausgebau-
tes und attraktiv gestaltetes Wegenetz wird die Erschließung und Erreichbarkeit einzel-
ner Freiräume erleichtert, die Verbindung zwischen Stadt und Landschaft ausgebaut, 
die außerhalb liegende Grube Fernie in das Freiraumsystem der Stadt eingebunden und 
die Nahmobilität gestärkt. Ziel der Maßnahmen ist es, die bestehenden Siedlungsstruk-
turen durch ein ausgebautes Fuß- und Radwegenetz, durchgrünte Straßenräume und 
ländliche Wege mit den Natur- und Erholungsräumen attraktiv zu verbinden. Der Bebau-
ungsplan „Am Bahnhof“ steht der Entwicklung des „Grünen Bandes“ nicht entgegen, da 
der die Sudetenstraße begleitende Grünstreifen grundsätzlich erhalten und erlebbar 
bleibt.  

zu 25.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Das Auflegen von Förderprogrammen mit welchem Ziel auch immer, ist nicht Gegen-
stand der bauleitplanerischen Abwägung. Die Aktivierung von Baulücken, die Moderni-
sierung alter Gebäude und der Wiederbezug leerstehender Gebäude sind unbestritten 
sinnvolle Maßnahmen. Allerdings sind hier die jeweiligen Eigentümer gefordert, denn 
der Erlass jedes der städtebaulichen Gebote § 175 ff. BauGB (Baugebot, Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsgebot) setzt voraus, dass die alsbaldige Durchführung der 
Maßnahmen aus städtebaulichen Gründen erforderlich ist. Allgemeine Hinweise auf den 
Klimaschutz dürften hier nicht ausreichend sein. Vor allem ist von einem Baugebot ab-
zusehen, wenn dieses einem Eigentümer aus wirtschaftlichen Gründen nicht zuzumuten 
ist. Bei Gewerbeobjekten kommt vielfach hinzu, dass hier das Planungsrecht für eine 
Umnutzung fehlt. So kann auch die Stadt Linden letztlich nur ihren Weg der Apelle fort-
setzen. 

zu 26.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht für den vorliegenden Abwägungsprozess 
nicht, da es sich nur um die unverbindliche Absichtserklärung eines früheren Eigentü-
mers gehandelt hat. 

zu 27.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Bei der angesprochenen innerörtlichen Grünfläche handelt es sich um das Ergebnis der 
natürlichen Sukzession, die sich nach Aufgabe der Kleingärten, von deren früherer Exis-
tenz nur noch zwei kleine Grabgärten zeugen, eingestellt hat. Ihre Ausdehnung be-
schränkt sich auf einen schmalen Geländestreifen zwischen der auf das Niveau der 
Bahnanlagen abgegrabenen ehem. Güterverladung und der Sudetenstraße.  
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Der durch Sukzession entstandene Gehölzstreifen bleibt in seiner Länge mit Ausnahme 
der Zuwegungen zu den geplanten Mehrfamilienhäusern erhalten und wird als öffentli-
che Grünfläche ausgewiesen. Die öffentliche Grünfläche verbleibt im Eigentum der Stadt 
Linden. Die Stadt Linden übernimmt auch weiterhin die Pflege. Die Bäume, die im Be-
reich der Zuwegungen entnommen werden müssen, sind nicht so alt, dass ihnen in der 
Abwägung der Vorrang eingeräumt werden müsste. Auch der Bebauungsplan „Ortslage 
Großen-Linden“ 1. Änderung aus dem Jahr 2002 erst 8 Bäume zum Erhalt fest. Diese 
sind damals zwar nicht eingemessen worden, so dass ein Abgleich mit den im Bebau-
ungsplan „Am Bahnhof“ zum Erhalt festgesetzten Bäumen nicht möglich ist. Allerdings 
gestattet die Geschichte des Gehölzstreifens die Aussage, dass es sich auch aus städ-
tebaulicher Sicht um keine Grünflächen handelt, die der geplanten Wohnbebauung ent-
gegengehalten und ersetzt werden müsste.   
Der Gehölzstreifen entlang der Sudetenstraße ist nicht begehbar und entfaltet damit 
auch keine Naherholungsfunktion. Östlich der Bahnanlagen befindet sich zwischen den 
großräumigen Ackerschlägen und der Böschung zu den Gleisen eine Reihe Freizeitgär-
ten mit unterschiedlich intensiver Begrünung. Deren Außendarstellung sowohl zu dem 
der Erschließung dienenden Wirtschaftsweg als auch der Bahnseite hin kann wohlmei-
nend als „Patchwork“ bezeichnet werden. Besonderen Wert legen die Nutzer augen-
scheinlich auf blickschützende Bepflanzungen gegenüber dem Wirtschaftsweg i.R. obe-
res Viadukt. Der Übergang der Gleise von der Troglage in die Dammlage liegt nördlich 
des Bouleplatzes. Die Böschung entlang der Gleise und die Begrünung der Freizeitgär-
ten bewirken, dass von dem Wirtschaftsweg aus nur die oberen Meter sichtbar sein 
werden. Da das anschließende Gelände nördlich und östlich abfällt, reduziert sich die 
Sichtbarkeit auch für den weiter entfernt stehenden Betrachter. Die Sichtbarkeit eines 
Neubaus ist ohnehin kein Grund, seine Zulässigkeit grundsätzlich in Frage zu stellen, 
zumal, wenn wie vorliegend geplant, eine aufgelockert gestaltete Fassade ansichtig 
wird.  
Auch die Freizeitgärten östlich der Bahnanlagen können nicht als „Naherholungsinfra-
struktur“ bezeichnet werden, denn sie sind weder allgemein begehbar noch planungs-
rechtlich gesichert. Im Falle einer Beseitigung würde auch hier durch Gehölzsukzession 
in wenigen Jahren eine Gehölzstreifen entstehen, wie er sich entlang der Sudetenstraße 
entwickelt hat.  
Mit der Ergänzung des Belangekataloges in § 1 Abs. 6 BauGB 2021 um eine „ausrei-
chende Versorgung mit Grün- und Freiflächen soll zwar die Bedeutung von Grün- und 
Freiflächen als Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung hervorgehoben werden. 
Die Ergänzung ist aber im Zusammenhang mit der faktischen Aufhebung der bisher gel-
tenden Obergrenzen für die einzelnen Baugebiete in § 17 Abs. 1 BauNVO zu sehen. 
Die Dichtewerte der an das Plangebiet angrenzenden und durch Ein- und Zweifamilien- 
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häuser auf vergleichsweise großen Grundstücken geprägten Quartiere sind jedenfalls 
nicht geeignet, der geplanten Bebauung entgegengehalten zu werden. 

zu 28.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Bei dem integrierten Standentwicklungskonzept handelt es sich um eine informelle Pla-
nung. Abweichungen hiervon sind jederzeit, auch ohne vorlaufende Änderung, zulässig. 
Auch eine Ergänzung des ISEK könnte zu keinem anderen Ergebnis kommen, als eine 
Bebauung der inzwischen in den Planungshoheit der Stadt Linden übergebenen Fläche 
zu befürworten.  
Das ISEK schlägt neben der Qualifizierung von bestehenden und neuen Freiraumange-
boten auch ein „Grünes Band“ vor, im Rahmen dessen sämtliche Freiraumangebote der 
Stadt miteinander vernetzt werden sollen. Hierzu wird auf die Ausführungen zu Ziffer 24 
verwiesen. Die in der Stellungnahme angesprochene Aufenthaltsqualität würde die Flä-
che nur durch eine Umgestaltung bekommen, die auch eine Rodung von Teilflächen 
zugunsten der Anlage von Spiel- und Aufenthaltsflächen vorgenommen wird. Dies ist 
nach den Ergebnissen der Öffentlichkeitsbeteiligung, in deren Mittelpunkt der unverän-
derte Erhalt des Gehölzstreifens steht, aber nicht gewollt.  
Die geplante Bebauung kann als Maßnahme der Innenentwicklung verstanden werden. 
Städtebauliche- und denkmalschutzrechtliche Gründe, die dem Vollzug des Bebauungs-
planes entgegengehalten werden könnten, sind nicht ersichtlich und werden auch in der 
Stellungnahme nicht benannt. 
Landwirtschaftliche Belange sind nicht berührt, da auf den Flächen im räumlichen Gel-
tungsbereich keine Landwirtschaft stattfindet. Belange der Landschaftspflege, des Um-
welt- und Naturschutzes sind bereits Gegenstand der Abwägung, wie insbesondere der 
Umweltbericht zeigt.  

zu 29.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Die Stadt Linden möchte mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ einen 
Beitrag dazu leisten, bislang baulich nicht genutzte Flächen im Außenbereich zu scho-
nen. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ umfasst vor 
allem Flächen, die z.T. mehr als 100 Jahren gewerblich genutzt wurden.  
Nicht zuletzt seit der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler Mitte Juli 2021 wird die 
Bedeutung des Bodenschutzes auch von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen. 
Durch die Bebauung der gewerblichen Brachflächen am Bahnhof wird dem Bodenschutz 
in besonderer Weise Rechnung getragen. Jede andere Baulandentwicklung, z.B. auch 
die in der Stellungnahme angeregte Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes „Nörd-
lich Breiter Weg“ würde bisher nur landwirtschaftlich genutzte Böden beanspruchen und 
in ihren natürlichen Funktionen beeinträchtigen bzw. diese zerstören.  
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Eine nachhaltige Stadtentwicklung legt daher ihre Priorität auf die Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, die bereits baulich genutzt waren. Wie die Entwicklung der Gehölze 
entlang der Sudetenstraße und im Bereich der ehem. Erzverladung zeigt, benötigt diese 
und damit auch die Besiedlung durch die Tierwelt nur einen Bruchteil der Zeit, die Böden 
zur Regenration benötigen.  

zu 30.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert zwar als Ziel der Raumordnung, das be-
stehende Schienennetz für den Fern- sowie den Regional- bzw. Nahverkehr in der Re-
gion zu sichern und bedarfsgerecht zu modernisieren bzw. auszubauen. Dies betrifft 
auch die Main-Weser-Bahn. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ trägt die-
sem Ziel der Raumordnung dadurch Rechnung, dass die für den Bau eines 3. Gleises 
(das 4. Gleis käme auf der Leihgesterner Seite zu liegen) notwendige Fläche von der 
Bebauung freigehalten wird. Warum auch das 4. Gleis auf der Westseite liegen müsste, 
geht aus der Stellungnahme nicht hervor. Die Frage ist aber auch nicht abwägungsrele-
vant, da die DB Netz AG derzeit keinen weiteren Ausbau der Trasse plant. Dieser 
müsste zunächst auch durch den Bundesverkehrswegeplan vorbereitet werden.  
Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht für den Streckenabschnitt Friedberg - Gießen 
- Wetzlar aber nur eine Netzverdichtung vor. Dass die Flächen nicht benötigt werden, 
bestätigt im Übrigen auch die Verfügung des Eisenbahnbundesamtes vom 11.03.2020, 
mit der das bahninterne Verfahren zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken seinen 
Abschluss gefunden hat. Damit bedürfen aber auch die Themen Aus- und Umbau des 
Haltepunktes und der sonstigen Bahnhofsinfrastruktur hier keiner Erörterung.  

zu 31.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Darstellung einer Wohnbaufläche unmittelbar angrenzend an eine Fläche für Bahn-
anlagen bedarf auf Ebene des Flächennutzungsplanes, d.h. der vorlaufenden Bauleit-
planung keiner vertiefenden Betrachtung, da die Konfliktlösung auf Ebene des Bebau-
ungsplanes, d.h. der verbindlichen Bauleitplanung, und der Baugenehmigung erfolgt. 
Aktive Schallschutzmaßnahmen wie z.B. der Bau von Schallschutzwänden hat zwar 
grundsätzlich Vorrang vor passiven/objektbezogenen Maßnahmen. Die Entscheidung 
obliegt letztlich aber dem Einzelfall. Eine Lärmschutzwand entlang der Gleisanlagen 
würde vorliegend nur die Abgrabungsfläche abschirmen. Dies wäre nicht zielführend. 
Daher wird der vorhandene Höhenversatz für ein Garagengeschoss genutzt, auf das die 
schutzbedürftigen Wohnungen aufgebaut werden. Es handelt sich um eine auch von 
Seiten der Raumordnung und Landesplanung nicht zu beanstandende Kombination ob-
jektbezogener und passiver Schutzmaßnahmen.  
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Der sog. „Trennungsgrundsatz“ des § 50 BImSchG besagt, dass bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen ei-
nander so zuzuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich 
oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige 
Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. Die im RPM angesprochenen Mindest-
abstände ergeben sich erst aus der Betrachtung des Einzelfalles. Hier sind vorliegend 
die städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, 
maßgeblich. Der in der Stellungnahme verwendetet Begriff der „städtebauliche Richt-
werte“ ist insofern irreführend, als er eine weitergehende Verbindlichkeit erwarten lässt.  
Die städtebaulichen Orientierungswerte werden überschritten. Diese Überschreitung 
steht der geplanten Bebauung aber nicht entgegen, auch wenn der Bebauungsplan nur 
festsetzt, dass jede Wohnung mindestens einen Aufenthaltsraum haben, dessen dreh-
bar öffenbare Fenster zur Sudetenstraße hin angeordnet sind und dass zur Bahnseite 
hin keine Aufenthaltsräume bzw. nur solche mit nicht drehbar öffenbaren Fenstern an-
geordnet werden dürfen. 
Die Begründung liegt in dem der Planungshierarchie immanenten Abschichtungsprinzip. 
Dieses umfasst auch eine Konfliktverlagerung auf die nächste Ebene in der Planungs-
hierarchie, hier die der Baugenehmigung. Zur Erläuterung wird auf den nachfolgenden 
Auszug aus der Begründung zu dem Beschluss des BVerwG vom 19.04.2021, 4 CN 
3.11, hingewiesen: 

 „Grundsätzlich hat jeder Bebauungsplan die von ihm geschaffenen oder ihm zurechen-
baren Konflikte zu lösen. Das schließt eine Verlagerung von Problemen in ein nachfol-
gendes Verwaltungsverfahren nicht zwingend aus. Das Gebot der Konfliktbewältigung 
hat seine rechtliche Wurzel im Abwägungsgebot und besagt, dass die von der Planung 
berührten Belange zu einem gerechten Ausgleich gebracht werden müssen. Von einer 
abschließenden Konfliktbewältigung im Bebauungsplan darf die Gemeinde Abstand 
nehmen, wenn bei vorausschauender Betrachtung die Durchführung der als notwendig 
erkannten Konfliktlösungsmaßnahmen außerhalb des Planungsverfahrens auf der Stufe 
der Verwirklichung der Planung sichergestellt ist. (…) Die Grenzen zulässiger Konflikt-
verlagerung sind indes überschritten, wenn bereits im Planungsstadium absehbar ist, 
dass sich der Interessenkonflikt auch in einem nachfolgenden Verfahren nicht sachge-
recht lösen lassen wird. (…) Eine Planung darf nicht dazu führen, dass Konflikte, die 
durch sie hervorgerufen werden, zu Lasten Betroffener auf der Ebene der Vorhabenzu-
lassung letztlich ungelöst bleiben.“ 

Die Immissionsberechnung zu dem Bebauungsplan „Am Bahnhof“ hat gezeigt, dass 
durch Maßnahmen zum passiven/objektbezogenen Schallschutz die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohnverhältnisse auch bei der geplanten Bebauung erreicht 
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werden können. Grundlage bilden die allgemeinen Anforderungen in § 3 HBO und die 
auf Baugenehmigungsebene anzuwendende DIN 4109, Schallschutz im Hochbau.  

Dass die Nähe zur Main-Weser-Bahn einer Wohnbebauung nicht entgegensteht, zeigen 
die erst in den vergangenen Jahren errichteten Mehrfamilienwohnhäuser 

- Butzbach, Jakob-Wilhelm-Küchel-Straße,  
- Gießen, Sieboldstraße und 
- Marburg, Neue Kasseler Straße, 

um nur einige Beispiele zu nennen. Zum Thema Schallreflexion ist darauf hinzuweisen, 
dass die Fassaden zur Bahnseite hin absorbierend ausgeführt werden sollen. Auch dies 
ist im Städtebaulichen Vertrag fixiert. Sowohl die passiven/objektbezogenen Schall-
schutzmaßnahmen als auch die Prüfung, ob Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterun-
gen erforderlich werden, sind Gegenstand der Baugenehmigungsverfahren.  
Die Bestandsbebauung westlich der geplanten Mehrfamilienhäuser wird eine deutliche 
Entlastung erfahren, denn die Immissionsberechnung zeigt, dass die bahnseitigen Fas-
saden derzeit bis auf wenige Ausnahmen sowohl tags als auch nachts mit über 65 dB(A) 
beaufschlagt werden. Die städtebaulichen Orientierungswerte für Allgemeines Wohnge-
biet liegen bei 55 dB tags und 45 dB nachts. Diese Feststellung ist nicht zynisch, son-
dern eine aus Sicht des Immissionsschutzes durchaus positiv zu bewertende Nebenwir-
kung.  

zu 32.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Zum Wohnungsbedarf wird auf die „Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzep-
tes für den sozialen Wohnungsbau im Landkreis Gießen“, erstellt von dem Institut für 
Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH (GEWOS), Hamburg, hingewiesen. Die 
Ergebnisse für den Teilraum Süd wurden am 15.10.2021 präsentiert. Hiernach besteht 
in Linden bis zum Jahr 2040 ein quantitativer Neubaubedarf von 540 Wohnungen. Auf 
die Zeit bis 2025 entfallen hiervon 190 Wohnungen, anschließend nimmt der Neubau-
bedarf kontinuierlich ab.  
Der von der Regionalversammlung am 23.09.2021beschlossene Entwurf des Regional-
planes Mittelhessen reklamiert für die Stadt Linden für den Zeitraum vom 01.0.2018-
31.12.2035 sogar einen flächenwirksamen Wohnungsbedarf von bis zu 734 Wohnein-
heiten. Bei einem Dichtewerte von 25 WE/ha Bruttobauland errechnet sich hieraus ein 
Wohnsiedlungsflächenbedarf von 29 ha (https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-gies-
sen.hessen.de/files/x2021_09_15%20-RPM-Textentwurf.pdf, Seite 37, Tab. 6, Abruf 
17.11.2021). Mit der geplanten Bebauung „Am Bahnhof“ kann ein Teil dieses Woh-
nungsbedarfs - und zwar flächensparend - abgegolten werden.  
 

https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/x2021_09_15
https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/x2021_09_15
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zu 33.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Begründung ist zunächst auf die Vorgaben von § 1a Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB 
hinzuweisen. Dieser hat folgenden Wortlaut:  

„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 
zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Land-
wirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden.“ 

Die 2013 eingeführte Landwirtschaftsklausel unterstreicht den Vorrang des Flächenre-
cyclings als Maßnahme der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.  
Die Bauleitplanung im Bereich „Am Bahnhof“ verkennt die Bedeutung der nach Aufgabe 
der gewerblichen und kleingärtnerischen Nutzung entstanden Strukturen nicht, wie der 
Umweltbericht und die im Bebauungsplan festgesetzten und im Städtebaulichen Vertrag 
vereinbarten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft zeigen. In der Abwägung wird den Belangen des Bodenschutzes und 
der Verkehrsvermeidung aber der Vorrang eingeräumt. 

zu 34.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Zu Begründung wird auf die Ausführungen zu den Ziffern 1-33 verwiesen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit sende ich Ihnen meine Stellungnahme zur Bauleitplanung "Am Bahnhof" mit 
der Bitte um Weiterleitung an die mit diesem Vorgang betrauten Personen. 
 
1) zur Änderung des Flächennutzungsplanes: 
 
Die Änderung des bisherigen FNP hin zu einer Wohnbebauung ist in der Abwägung 
nach Paragraph 1 BauGB unvollständig und fehlerhaft, da die Anforderungen der Nut-
zung durch den SPV nicht ausreichend gewürdigt werden. 
 
Der RPM 2010 weist das Gelände um die Bahnstrecke als Vorranggebiet Schiene aus 
und weist auf ein geplantes 3. und 4. Gleis hin (um den Güterverkehr zu entlasten).  
 
Der Streckenabschnitt Friedberg- FFM wird zur Zeit 4-gleisig ausgebaut mit der Folge 
einer dichteren Taktung und einem verbesserten Zugangebot zwischen GI u. Ffm. 
 
Der Nahverkehrsplan des ZOV (ZOV-NVP2020) fordert von den Kommunen ein erwei-
tertes barrierefreies Bahnhofsumfeld zu gestalten. Danach fehlen in Linden weitere 
P+R-Plätze und Bike+Ride-Plätze insbesondere mit Garagen und Ladestationen 
für E-Bikes. Ein verbesserter und barrierefreier Zugang zu den Bahnsteigen muss vor 
und hinter dem alten Bahnhofsgebäude möglich sein. Daher wird die jetzige Brachflä-
che für die Erweiterung der Infrastruktur des Bahnhofsumfeldes benötigt. Der ZOV-
NVP2020 geht für den Bahnhof Linden von zur Zeit täglich 1000 - 5000 Fahrgastbewe-
gungen aus.  
 
Das Klimakonzept der Stadt Linden geht davon aus, dass 90 % der Personenkilometer 
im Lk GI mit dem Kfz zurückgelegt werden. Soll der CO2-Ausstoß drastisch gesenkt 
werden (Hessen strebt -40 % bis 2030 an), so ist mit einem Vielfachen der heutigen 
Fahrgastbewegungen für den Bahnhof Linden zu rechnen. 
 
Fazit: Die Brachfläche am alten Bahnhof kann aus übergeordneten Erwägungen (Aus-
bau Schienenverkehr und Reduktion der CO2-Emissionen) im FNP nicht zur Wohnbe-
bauung ausgewiesen werden. Dafür existieren zwei ausgewiesene Baugebiete in Lin-
den und laut ISEK-Bericht ca. 60 Baulücken mit insgesamt 51000 qm Fläche. 
 
 
 

Öffentlichkeit 9 (29.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert zwar als Ziel der Raumordnung, das be-
stehende Schienennetz für den Fern- sowie den Regional- bzw. Nahverkehr in der Re-
gion zu sichern und bedarfsgerecht zu modernisieren bzw. auszubauen. Dies betrifft 
auch die Main-Weser-Bahn. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ trägt die-
sem Ziel der Raumordnung dadurch Rechnung, dass die für den Bau eines 3 Gleises 
(das 4. Gleis käme auf der Leihgesterner Seite zu liegen) notwendige Fläche von der 
Bebauung freigehalten wird.  
Der Ausbau des Streckenabschnitts Frankfurt (Main) West - Bad Vilbel - Friedberg er-
folgt im Rahmen des Programms „Frankfurt RheinMain plus“, um den S-Bahn-Verkehr 
und den Regional-/Fernverkehr voneinander trennen zu können. Die bisher in den Fahr-
plan einkalkulierten Überholzeiten für schnellere Züge können entfallen und die Taktung 
bei den S-Bahnen optimiert werden (https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/s6-frank-
furt-friedberg, Abruf 16.11.2021).  
Für den Ausbau zwischen Friedberg und Gießen gibt es keine Planungen. Der Bundes-
verkehrswegeplan 2030 sieht für den Streckenabschnitt Friedberg - Gießen - Wetzlar 
nur eine Netzverdichtung vor. Dass die Flächen nicht benötigt werden, bestätigt auch 
die Verfügung des Eisenbahnbundesamtes vom 11.03.2020, mit der das bahninterne 
Verfahren zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken seinen Abschluss gefunden hat.  
Der Maßnahmenplan Park+Ride des RMV des RMV aus dem Jahr 2016 den P+R-An-
lagen eine Überlastung bescheinigt und als Maßnahme die Erweiterung der Anlagen 
vorschlägt, ist es im Zusammenhang mit dem barrierefreien Ausbau der Station sinnvoll, 
auch die Anlagen im Bahnhofsumfeld, die der Verknüpfung dienen, zu modernisieren 
und an die heutigen Anforderungen anzupassen. 

Der Nahverkehrsplan des Zweckverbandes Oberhessische Versorgungsbetriebe ZOV-
NVP Fortschreibung 2020 (https://www.zov.de/verkehr/nahverkehrsplan.html, Abruf 
23.12.2021) beinhaltet in Anlage A eine Übersicht über Park & Ride-Plätze an den Bahn-
stationen im Verbandsgebiet (S. 19). Großen-Linden fällt in die Kategorie 21-100 Stell-
plätze. Diese Angabe ist wenig aussagekräftig. Auf Seite 4 wird ausgeführt, dass der 
SPNV zum Regionalverkehr gezählt wird und die Planung durch den RMV erfolge. Der 
„Verbundweite Nahverkehrsplan für die Region Frankfurt Rhein-Main - 2. Fortschrei-
bung 2020-2030“ (Entwurf 2019) sei auch als Quelle für die Erstellung der Anlage her-
angezogen worden. Diese habe primär nachrichtlichen Charakter.  

https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/s6-frankfurt-friedberg
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/s6-frankfurt-friedberg
https://www.zov.de/verkehr/nahverkehrsplan.html
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2) zum Bebauungsplan: 
 
a) Argumente wie zu 1) FNP-ÄNDERUNG 
 
b) Einflüsse des Mikroklimas werden nicht berücksichtigt (sommerliche nächtliche Kalt-
luftströme von den Feldern östlich der Bahnlinien- vgl. Klimakarte Stadt GI). Das vor-
gelegte Klimagutachten der Offenlegung geht nur auf die vorherrschenden Windrich-
tungen ein und ist fehlerhaft. Die vorgesehene Einrichtung von Parkbuchten im Grün-
gürtel entwertet dessen mikroklimatische Wirkung auf die existierende Wohnbebauung 
zusätzlich. 
 
c) Das Verkehrsgutachten wurde in der Corona-Pandemie erstellt. Es ist daher im Nor-
malfall mit höherem Verkehr stärkerer Belastung der umliegenden Straßen zu rechnen 
und ein neues Verkehrsgutachten nach dem Ende der Corona-Pandemie zu fordern. 
 
Fazit: Der Bebauungsplan kann so nicht umgesetzt werden. 
 
Bitte senden Sie mir eine kurze Bestätigung über den Eingang dieser E-Mail. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ralf Domevscek 
Friedrich-Ebert-Straße 37 
35440 Linden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage A beinhaltet auch eine Tabelle „Auslastung P+R-Plätze gemäß RMV Kategori-
sierung von 2014“ (S. 38). Im Landkreis Gießen ist hiernach u.a. Großen-Linden über-
lastet. Nicht berücksichtigt sein können  

- die mit dem Bau der Buswendeanlage erfolgte Optimierung des Stellplatzangebotes 
in der Bahnhofstraße (2018), 

- die Umgestaltung mit Markierung der öffentlichen Stellplätze im Breiten Weg und  
- die Freigabe der nicht betriebsnotwendigen Stellplätze südlich und westlich des In-

door-Erlebnisparks Im Boden für den Park & Ride-Verkehr (2020).   

Die Verkehrsuntersuchung 2020 hat westlich der Gleisanlagen 64 Stellplätze (ohne 
Bahnhofstraße westlich Sudetenstraße und ohne Sudetenstraße) und östlich der Gleis-
anlagen 34 Stellplätze identifiziert und diese als ausreichend erachtet. Nicht mitgezählt 
sind hierbei die rd. 60 Stellplätze am Indoor-Erlebnispark. Diese sind alle ebenerdig und 
können bei Bedarf noch durch den Bau eines Parkdecks aufgestockt werden.  

In der Summe stehen aktuell schon 150-160 Park & Ride-Parkplätze im Umfeld des 
Bahnhaltepunktes zur Verfügung. Ein weiterer Bedarf, zumal in einem Umfang, der der 
geplanten Wohnbebauung entgegengehalten werden müsste, ist nicht ersichtlich.   

zu 2): Die Ausführungen 2a) - 2c) werden zur Kenntnis genommen. 

Sie sind Gegenstand der Abwägung, stehen dem Satzungsbeschluss aber nicht entge-
gen, wie nachfolgend erläutert wird. 

zu 2a): Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auf die Ausführungen zu Ziffer 1. wird verwiesen.  

zu 2b).: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die „Untersuchung der Besonnung und qualitative Bewertung des Außenkomforts“ re-
sümiert, dass die Neubebauung die Bestandgebäude gegen kalte Winde abblockt, wäh-
rend in der wärmeren Jahreszeit keine Beeinflussung der Luftströmung gegenüber den 
Bestandsgebäuden besteht. Der Luftaustausch ist also nicht gefährdet. Bei den ange-
sprochenen Parkbuchten handelt es sich auch um die notwendigen Zuwegungen, die 
für die Erschließung der geplanten Bebauung unabdingbar sind. Hierdurch wird der Ge-
hölzstreifen zwar mehrfach unterbrochen, abwägungsbeachtliche Auswirkungen auf die 
existierende Wohnbebauung sind hierdurch aber nicht zu besorgen, weil die freizustel-
lenden Flächen schlicht zu klein sind, um nennenswerte Veränderungen zu bewirken. 

zu 2c): Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Am 11.11.2021 fand am Knotenpunkt Bahnhofstraße/Sudetenstraße (KP) eine nochma-
lige Zählung statt, um die Ergebnisse der Zählung vom 17.09.2020 zu überprüfen. Die 
Gesamtbelastung des Knotenpunktes bzw. der Sudetenstraße stellt sich danach wie 
folgt dar: 
 

 06.00-10.00 Spitzenstunde Vormittag 

17.09.2020 11.11.2021 Änd. 17.09.2020 11.11.2021 Änd. 

KP ges. 321 365 14% 115 126 10% 

Sude-
tenstr. 

285 310 9% 103 118 15% 

       

 15.00-19.00 Spitzenstunde Nachmittag 

17.09.2020 11.11.2021 Änd. 17.09.2020 11.11.2021 Änd. 

KP ges. 562 686 22% 156 189 21% 

Sude-
tenstr. 

504 587 16% 144 165 15% 

 
Die aktuell erhobenen Werte weisen am Vormittag geringfügig höhere Belastungen aus. 
Am Nachmittag ist insgesamt eine stärkere Zunahme der Verkehrsbelastungen festzu-
stellen. Da sich die Belastungen jedoch auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen be-
halten die in der Verkehrsuntersuchung getroffenen Aussagen weiterhin ihre Gültigkeit, 
d.h. die Leistungsfähigkeit ist gegeben. 
Für die Sudetenstraße wurde auch das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen 
(Kfz/24h) berechnet, es stellt sich wie folgt dar: 
 

DTV Kfz gesamt 6-22 22-6 

Bestand 1623 1424 199 

Prognose 1682 1475 206 
 
Der Kfz-Verkehr in der Sudetenstraße wird sich auch nach der Bebauung „Am Bahnhof“ 
auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegen und die nach den einschlägigen 
Richtlinien für Wohnstraßen (RASt 06) geltende Belastung von max. 400 Kfz/h in der 
Spitzenstunde bei Weitem nicht erreichen. Eine Verdrängung des fließenden oder des 
ruhenden Verkehrs in die Friedrich-Ebert-Straße ist nicht zu befürchten.   
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Öffentlichkeit 10 (27.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
zu 1.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Nach § 12 Abs. 1 BauGB können Gemeinden durch einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der 
Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorha-
ben und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschließungsplan) bereit und 
in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tra-
gung der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise vor dem Beschluss 
nach § 10 Absatz 1 verpflichtet.  
Die Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan wurde aus der Bauplanungs- 
und Zulassungsverordnung der DDR zunächst zeitlich und räumlich befristet in das 
BauGB übernommen, um rasch verbindliche städtebauliche Planungsgrundlagen zur 
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Deckung des Wohnbedarf und für not-
wendige Infrastrukturmaßnahmen im Beitrittsgebiet zu schaffen. Die Annäherung an 
den Bebauungsplan erfolgte in zwei Schritten 1993 (Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz) und 1998 (Bau- und Raumordnungsgesetz).   
Die Gemeinden können seither in eigenem Ermessen darüber entscheiden, ob die 
Schaffung von Bauplanungsrecht über einen Bebauungsplan mit Städtebaulichem Ver-
trag (§ 11 BauGB) oder einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Durchführungs-
vertrag (§ 12 BauGB) erfolgen soll. Ein wesentlicher Unterschied liegt in § 12 Abs. 6 
BauGB. Hiernach soll die Gemeinde den Bebauungsplan aufheben, wenn das Vorhaben 
nicht innerhalb einer bestimmten Frist realisiert worden ist. Aus der Aufhebung können 
dann keine Ansprüche des Vorhabenträgers gegen die Gemeinde geltend gemacht wer-
den.  
Die Stadt Linden hat sich für die erste Alternative entschieden, da mit dem Vollzug des 
Bebauungsplanes unmittelbar nach Rechtskraft begonnen werden soll und sich auch 
die in Durchführungsverträgen vereinbarten Fristen üblicherweise um den Zeitraum ei-
nes verwaltungsbehördlichen Widerspruchsverfahrens und/oder eines verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens verlängern. 
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zu 2.: Der Anregung wird nicht entsprochen.  
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen, die Zurückweisung der in der Stellungnahme 
genannten Themen wird wie folgt begründet: 

- Die Flächen zwischen der geplanten Wohnbebauung und der Sudetenstraße werden 
nicht „unzulässigerweise herausgelöst“, sondern in Folge der Stellungnahmen aus der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung als Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung Parkanlage ausgewiesen. Durch die „Grünfläche“ wird klargestellt, dass es sich 
nicht um den Teil eines Baugrundstücks handelt und damit auch eine Inanspruch-
nahme für Nutzungen wie z.B. Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, die regel-
mäßig auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind, ausschei-
det. Die Flächen bleiben im Eigentümer der Stadt Linden. „Öffentlich“ bedeutet hier 
aber auch, dass die Flächen öffentlich zugänglich bleiben. Eine gesetzliche Legalde-
finition für den Begriff „Parkanlage“ gibt es nicht.  Die Zweckbestimmung muss ohnehin 
nur dann konkretisiert werden, wenn dies für die städtebauliche Entwicklung erforder-
lich ist. Der Begriff „Parkanlage“ trägt hier dem Umstand Rechnung, dass im nördli-
chen der vier Teilflächen über den ausschließlichen Erhalt der vorhandenen Gehölz-
struktur hinaus ausdrücklich auch Grabgärten zugelassen werden können. Die ge-
wählten Begriffe sind daher nicht zu beanstanden. Den Fall, dass eine „Grünfläche“ 
lediglich eine begrünte Fläche sein soll, hat der Gesetzgeber selbst beispielhaft mit 
dem Begriff „Parkanlage“ zusammengefasst (BVerwG, Beschluss vom 21.07.2011 - 4 
BN 10.11, aus der Begründung). Wichtiger als Begriffsfragen ist, dass den Anregun-
gen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Erhalt des Gehölzstreifens und der 
Möglichkeit zur Anlage von Beeten zur Erzeugung von z.B. Gemüse zur Selbstversor-
gung Rechnung getragen wird. 

- Mit der Ergänzung des Belangekataloges in § 1 Abs. 6 BauGB 20201 soll zwar die 
Bedeutung von Grün- und Freiflächen als Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung hervorgehoben werden. Die Ergänzung ist aber im Zusammenhang mit der fakti-
schen Aufhebung der bisher geltenden Obergrenzen für die einzelnen Baugebiete in 
§ 17 Abs. 1 BauNVO zu sehen. Die Dichtewerte der an das Plangebiet angrenzenden 
und durch Ein- und Zweifamilienhäuser auf vergleichsweise großen Grundstücken ge-
prägten Quartiere sind jedenfalls nicht geeignet, der geplanten Bebauung entgegen-
gehalten zu werden. In der Abwägung wird den nach § 1 Abs. 6 BauGB ebenfalls zu 
berücksichtigenden sozialen Belangen und den Belangen des Boden- und Klimaschut-
zes der Vorrang eingeräumt. 

- Die Stellungnahme verkennt, dass die derzeitigen Gehölzflächen mit Ausnahme von 
zwei kleineren Grabgärten auch keine „qualifizierte“ Parkanlage i.S. des Vortrags, d.h. 
eine nach Regeln der Gartenkunst angelegte und der Öffentlichkeit zum Zwecke der  
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Erholung zugängliche Fläche ist, über deren Ersatz im Rahmen der Abwägung befun-
den werden müsste. Damit bedarf es auch keiner Erörterung der Frage, ob eine Er-
satzfläche die „gleichen Qualitäten“ erreichen kann. Da der „Ist-Zustand“ Ergebnis ei-
ner nur wenige Jahre bzw. Jahrzehnte andauernden Sukzession ist, dürfte ein Ersatz 
aber unschwer möglich sein. 

- Die Gestaltung der Außenwohnbereiche für die Bewohner der geplanten Bebauung 
obliegt der Freiflächenplanung auf Baugenehmigungsebene. Dies betrifft auch die 
Spielmöglichkeiten für Kleinkinder entsprechend den Forderungen von § 8 Abs. 2 
HBO.  

- Die Flächen zwischen der geplanten Bebauung, die im Übrigen kein Parkdeck, son-
dern nur eine Parkebene vorsieht, und dem Gelände der Deutschen Bahn AG wird als 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft ausgewiesen, da sich eine Nutzung als Außenwohnbereich schon auf-
grund der Nähe zu den Bahnanlagen verbietet. Es handelt sich um einen Teil der nicht-
überbaubaren Grundstücksfläche eines Baugrundstücks, die ohnehin nicht bebaut 
werden darf. Soweit die Stellungnahme hier pauschal „rechtliche Erwägungen“ geltend 
macht, sind diese weder belegt noch nachvollziehbar.    

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die vorgetragenen Bedenken nicht geeig-
net sind, eine Änderung der Planung zu bewirken. 
 
zu 3.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Die geplante Bebauung findet, mit Ausnahme der Zuwegungen von der Sudetenstraße 
aus, auf Flächen statt, die weit über 100 Jahre gewerblich genutzt wurden. Gegenstand 
des Bebauungsplanes ist somit ein Flächenrecycling i.S. der nationalen Nachhaltigkeits-
strategie.  
Die genannten Alternativen, Erweiterung „Nördlich Breiter Weg“ und zwischen der Gro-
ßen-Lindener-Straße (freie Strecke der L 3129) und den Anwesen Breiter Weg 24-70, 
ggf. auch Hardtweg 1 bzw. Breiter Weg 94 ff. kommen derzeit allein schon deshalb nicht 
in Betracht, weil es sich um gewachsene Böden handelt. Soweit die Flächen landwirt-
schaftlich genutzt werden, muss hier auf den mit der 2013 im Zuge der sog. „Innenent-
wicklungsnovelle“ eingeführten besonderen Begründungszwangs für die Umwandlung 
von landwirtschaftlich oder als Wald genutzten Flächen hingewiesen werden.  
Nicht zuletzt seit der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler Mitte Juli 2021 wird die 
Bedeutung des Bodenschutzes auch von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen. 
Bodenschutz bedeutet Klimaschutz. Eine nachhaltige Stadtentwicklung legt daher ihre 
Priorität auf die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die bereits baulich genutzt waren. 
 

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/_node.html?__site=Nachhaltigkeit
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/_node.html?__site=Nachhaltigkeit
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Zum Thema „Landschaftsbild“ reichen schon die Hinweise auf die weithin sichtbare Lage 
einer möglichen Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes „Nördlich Breiter Weg“ 
und die dem Planstandort vergleichbare Sichtexposition an der Großen-Lindener-Straße 
aus, um zu zeigen, dass auch die diesbezüglich geäußerten Bedenken zurückgewiesen 
werden können. 
Der Ortsrand, sofern die Begrifflichkeit überhaupt zutrifft, war über sehr lange Zeit durch 
die vormalige gewerbliche Nutzung geprägt. Heute sind es Ein- und Zweifamilienhäuser 
aus den 1960er und 1970er Jahren, die das Ortsbild, oder besser: das Straßenbild prä-
gen. Der Begriff „Baukultur“ beschreibt als Oberbegriff die Herstellung von gebauter Um-
welt und den Umgang damit. So verstanden, kann die vorhandene Bebauung durchaus 
auch unter diesen Begriff subsumiert werden. Die Straßenabwicklung ist aber nicht 
schutzwürdig. Insbesondere ist sie auch nicht Bestandteil einer unter Denkmalschutz 
stehenden Gesamtanlage. Unbestritten werden sich die geplanten Mehrfamilienhäuser 
mit ihren Verbindungsbauten abweichend darstellen. Eine u.a. durch Vor- und Rück-
sprünge aufgelockerte Fassadenabwicklung und den weitgehenden Erhalt der vorhan-
denen Gehölzstreifen werden aber dafür Sorge tragen, dass der Eindruck eines „bauli-
chen Fremdkörpers“ vermieden, sondern ein gewollt belebender Kontrast erreicht wird.   
   
zu 4.: Den Anregungen wird nicht entsprochen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Der sog. „Trennungsgrundsatz“ des § 50 BIm-
SchG besagt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine be-
stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen sind, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden 
werden. Die im RPM angesprochenen Mindestabstände ergeben sich erst aus der Be-
trachtung des Einzelfalles. Hier sind vorliegend die städtebaulichen Orientierungswerte 
der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, maßgeblich. Der in der Stellungnahme ver-
wendetet Begriff der „städtebauliche Richtwerte“ ist insofern irreführend, als er eine wei-
tergehende Verbindlichkeit erwarten lässt.  
Die städtebaulichen Orientierungswerte werden überschritten. Diese Überschreitung 
steht der geplanten Bebauung aber nicht entgegen, auch wenn der Bebauungsplan nur 
festsetzt, dass jede Wohnung mindestens einen Aufenthaltsraum haben, dessen dreh-
bar öffenbare Fenster zur Sudetenstraße hin angeordnet sind und dass zur Bahnseite 
hin keine Aufenthaltsräume bzw. nur solche mit nicht drehbar öffenbaren Fenstern an-
geordnet werden dürfen. Die Begründung liegt in dem der Planungshierarchie imma-
nenten Abschichtungsprinzip. Dieses umfasst auch eine Konfliktverlagerung auf die 
nächste Ebene in der Planungshierarchie, hier die der Baugenehmigung.  
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Zur Erläuterung wird auf den nachfolgenden Auszug aus der Begründung zu dem Be-
schluss des BVerwG vom 19.04.2021, 4 CN 3.11, hingewiesen: 
  
„Grundsätzlich hat jeder Bebauungsplan die von ihm geschaffenen oder ihm zurechen-
baren Konflikte zu lösen. Das schließt eine Verlagerung von Problemen in ein nachfol-
gendes Verwaltungsverfahren nicht zwingend aus. Das Gebot der Konfliktbewältigung 
hat seine rechtliche Wurzel im Abwägungsgebot und besagt, dass die von der Planung 
berührten Belange zu einem gerechten Ausgleich gebracht werden müssen. Von einer 
abschließenden Konfliktbewältigung im Bebauungsplan darf die Gemeinde Abstand 
nehmen, wenn bei vorausschauender Betrachtung die Durchführung der als notwendig 
erkannten Konfliktlösungsmaßnahmen außerhalb des Planungsverfahrens auf der Stufe 
der Verwirklichung der Planung sichergestellt ist. (…) Die Grenzen zulässiger Konflikt-
verlagerung sind indes überschritten, wenn bereits im Planungsstadium absehbar ist, 
dass sich der Interessenkonflikt auch in einem nachfolgenden Verfahren nicht sachge-
recht lösen lassen wird. (…) Eine Planung darf nicht dazu führen, dass Konflikte, die 
durch sie hervorgerufen werden, zu Lasten Betroffener auf der Ebene der Vorhabenzu-
lassung letztlich ungelöst bleiben.“ 
 
Die Immissionsberechnung zu dem Bebauungsplan „Am Bahnhof“ hat gezeigt, dass 
durch Maßnahmen zum passiven Schallschutz die allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohnverhältnisse auch bei der geplanten Bebauung erreicht werden können. 
Grundlage bilden die allgemeinen Anforderungen in § 3 HBO und die auf Baugenehmi-
gungsebene anzuwendende DIN 4109, Schallschutz im Hochbau.  
Dass die Nähe zur Main-Weser-Bahn einer Wohnbebauung nicht entgegensteht, zeigen 
die erst in den vergangenen Jahren errichteten Mehrfamilienwohnhäuser 

- Butzbach, Jakob-Wilhelm-Küchel-Straße,  
- Gießen, Sieboldstraße und 
- Marburg, Neue Kasseler Straße, 

um nur einige Beispiele zu nennen. Zum Thema Schallreflexion ist darauf hinzuweisen, 
dass die Fassaden zur Bahnseite hin absorbierend ausgeführt werden sollen. Auch dies 
ist im Städtebaulichen Vertrag fixiert. Sowohl die objektbezogenen/passiven Schall-
schutzmaßnahmen als auch die Prüfung, ob Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterun-
gen erforderlich werden, sind Gegenstand der Baugenehmigungsverfahren. Insofern 
bedarf es hier keiner Ergänzung des Abwägematerials.  
Zu den Emissionen des Kfz-Verkehrs auf der Sudetenstraße ist anzumerken, dass auch 
die Verkehrszunahme im Vollzug des Bebauungsplanes zu gering ist, um ein eine nach-
haltige Pegelerhöhung zu verursachen.  
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Für die Bestandsbebauung ist zudem darauf hinzuweisen, dass die zu erhaltenden Ge-
hölzstrukturen auch Reflexionen entgegenwirken. 
Die Bestandsbebauung in der Sudetenstraße wird aber eine deutliche Entlastung erfah-
ren, denn die Immissionsberechnung zeigt, dass die bahnseitigen Fassaden derzeit bis 
auf wenige Ausnahmen sowohl tags als auch nachts mit über 65 dB(A) beaufschlagt 
werden. Die städtebaulichen Orientierungswerte für Allgemeines Wohngebiet liegen bei 
55 dB tags und 45 dB nachts. Durch die geplante Bebauung werden die bestehenden 
Ein- und Zweifamilienhäuser deutlich entlastet. Leider bleibt dies in der Stellungnahme 
unerwähnt.   
  
zu 5.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Die in der Stellungnahme zitierte Rechtspre-
chung belegt gerade die Zulässigkeit der Ausweisung des allgemeinen Wohngebietes 
„Am Bahnhof“ auch aus der Perspektive des Immissionsschutzes.  
Die Beurteilung ob der Zulässigkeit aus städtebaulicher Sicht obliegt der Stadt Linden. 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung können Stellungnahmen abgegeben werden, 
diese können auch Anregungen enthalten. Auch die wiederholte Verwendung des Im-
perativs ändert hieran nichts. 
Zu den in der Stellungnahme angesprochen Themen ist anzumerken: 

- Umgebungsbebauung: Die Umgebungsbebauung ist durch Ein- und Zweifamilienhäu-
ser, aber auch Mehrfamilienhäuser vorrangig aus den 1960er und 1970er Jahren ge-
prägt. Eine besondere Schutzwürdigkeit ist nicht erkennbar und auch der Stellung-
nahme nicht zu entnehmen. 

- Soziales Umfeld: Die geplanten Wohnungen sollen allen Bevölkerungsschichten an-
geboten werden. Es ist nicht erkennbar, wo hier der in der Stellungnahme vermutete 
Konflikt liegen soll. 

- Versorgung der Bevölkerung mit Grünflächen: Die Umgebungsbebauung weist ent-
sprechend den Rahmenbedingungen ihrer Entstehung auf den Grundstücken umfang-
reiche Freiflächen auf, die ehem. dem Anbau von Gartenerzeugnissen zur Selbstver-
sorgung und heute vorwiegend dem Aufenthalt im Freien dienen. Entsprechend be-
steht auch kein Erfordernis, zusätzlich öffentliche Grünflächen vorzuhalten.  

- Belange des Artenschutzes: Die Belange des Artenschutzes sind durch den weithe-
genden Erhalt der Gehölzstrukturen entlang der Sudetenstraße und die Aufwertung 
der Flächen zwischen der geplanten Bebauung und den Bahnanlagen gewahrt. 

- Ortsbild und Erholungseignung: Das Ortsbild im Umfeld der geplanten Bebauung weist 
keine besondere Schutzbedürftigkeit auf und eine Nutzung der Bauflächen für Zwecke 
der Erholung ist derzeit nicht nachgewiesen. Auch eine einzelne lehnenlose Bank ver-  



Flächennutzungsplan „Am Bahnhof“       Seite 126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rmag diese Bewertung nicht zu ändern. 
- Entwicklung aus dem FNP: Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes spiegeln 

die Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt seiner Erstellung wider. Mit der Entwidmung 
der ehem. Bahnanlagen habe sich diese teilräumlich geändert, wodurch auch die Än-
derung des FNP legitimiert wird. 

- Zu den vorgeschlagenen Alternativen wurden bereits unter Ziffer 3 Ausführungen ge-
macht. Ergänzungen hierzu sind nicht erforderlich.     

Zusammenfassend wird vermerkt, dass an der vorliegenden Planung festgehalten wer-
den kann, da keine bisher noch nicht berücksichtigten Aspekte, die dem Bebauungsplan 
„Am Bahnhof“ entgegengehalten werden könnten, vorgetragen werden. 
 
zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht nicht, da der Nachweis gesunder Wohn-
verhältnisse auf Ebene der Baugenehmigungsverfahren geführt werden kann und ge-
führt werden wird. 
 
zu 7.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Die schallabsorbierende Ausführung der bahnseitigen Fassaden ist im Städtebaulichen 
Vertrag geregelt. Hierdurch wird auch sichergestellt, dass die Bestandsbebauung am 
westlichen oberen Ende des Breiten Weges keine abwägungsbeachtliche Mehrbelas-
tung erfährt. 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Immissionsberechnung sowohl von der 
Methodik als auch den Ergebnissen und deren Beurteilung nicht beanstanden ist. Die 
Prüfung erfolgte durch das Dezernat 43.2 Immissionsschutz des Regierungspräsidiums 
Gießen. Ungesunde Wohnverhältnisse sind jedenfalls nicht zu befürchten, damit gehen 
auch die Bedenken hinsichtlich einer „sozialen Erosion“ fehl. 
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zu 8.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die in den Ausführungen zu Ziffer 4 genannten Beispiele zeigen, dass auch die standar-
disierten Vorträge in der Stellungnahme der Deutschen Bahn AG einer Wohnbebauung 
neben den Bahnanlagen nicht entgegenstehen. 
Es ist gerade der in dem Textbaustein aufgeführte Vorschlag einer „Riegelbebauung“, 
der die bauliche Verbindung der Mehrfamilienhäuser begründet hat. 
Die übrigen Themen betreffen, auch hier sei nochmal auf das Abschichtungsprinzip hin-
gewiesen, nur die Ebene der Baugenehmigungsverfahren. Weitergehend Untersuchun-
gen auf Ebene der Bauleitplanung sind jedenfalls nicht erforderlich. 
 
zu 9.: Der Anregung wird nicht entsprochen.    
 
Der Bebauungsplan beinhaltet die für die Ebene der Bauleitplanung notwendigen Fest-
setzungen. Im Übrigen ist hier die Ebene der Baugenehmigung angesprochen. Der Voll-
ständigkeit halber sei hier noch darauf hingewiesen, dass der Gutachter auch den Voll-
zug des Bebauungsplanes begleiten wird. 
.   
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zu 10.: Der Anregung wird teilweise entsprochen.  
 
Der Umweltbericht wurde redaktionell an die Empfehlungen der Anlage 1 zum BauGB 
angepasst.  
Es sei an dieser Stelle der Hinweis gestattet, dass der Umweltbericht lt. § 2a Satz 3 
BauGB einen gesonderten Teil der Begründung bildet. Eine, auch wechselseitige, Be-
zugnahme ist daher grundsätzlich nicht ausgeschlossen.  
Dass das Schutzgut Mensch auch im Hinblick auf die zukünftigen Bewohner der geplan-
ten Wohnbebauung ausreichend gewürdigt worden ist, wurde bereits ausführlich darge-
legt.  
Begrüßt wird, dass in der Stellungnahme die Abbildungen aus der Begründung noch-
mals wiedergegeben werden, da sie hierdurch einen weiteren Verbreitungsgrad erlan-
gen können.  
Selbstverständlich wird sich die geplante Bebauung auf das Orts- und Straßenbild aus-
wirken. Die Schwierigkeit besteht in der fehlenden Objektivierbarkeit. Es heißt nicht um-
sonst, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Für den vorliegenden Abwägungs-
prozess wird davon ausgegangen, dass dem Schutzgut durch den Erhalt der Gehölz-
struktur entlang der Sudetenstraße ausreichend Rechnung getragen wird, denn diese 
ist für den Fußgänger und Radfahrer ebenso wie für den Kraftfahrer blickführend und 
vermittelt der Mehrheit der Personen, die sich auf der Straße bewegen, den Eindruck 
eines naturnah gestalteten und einladenden städtischen Raumes. Bahnseitig tragen die 
Fassadengliederung, der Einsatz von Holzelementen und die Transparenz der Zwi-
schenbauten für eine Gliederung Sorge. Die Darstellungen, auch aus der Perspektive 
des sich auf der Sudetenstraße bewegenden Betrachters wurden in mehreren, auch 
öffentlichen Sitzungen vorgestellt. Die Beschlussfassung erfolgt also in Kenntnis der ge-
planten Architektur.  
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zu 11.: Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. 
 
Es wurde bereits dargelegt, dass der Umweltbericht, auch wenn er als eigenes Doku-
ment ausgeführt wurde, Bestandteil der Begründung ist. Die Begründung zum Entwurf 
des Bebauungsplanes setzt sich in einem eigenen Kapitel mit den möglichen Standort-
alternativen auseinander. Dieses wird noch um in der Stellungnahme unter Ziffer vorge-
schlagenen die Flächen zwischen der Großen-Lindener Straße und der Bebauung Brei-
ter Weg ergänzt. In den Umweltbericht wird ein expliziter Hinweis auf das entsprechende 
Kapitel in der Begründung aufgenommen. 
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zu 12.: Der Anregung wird nicht entsprochen.  

Die Stadt Linden möchte mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ einen 
Beitrag dazu leisten, bislang baulich nicht genutzte Flächen im Außenbereich zu scho-
nen. Gegenstand des Bebauungsplanes ist damit ein Flächenrecycling im Sinne der na-
tionalen Nachhaltigkeitsstrategie. Der Bundesgesetzgeber hat in den vergangenen No-
vellen des Baugesetzbuches und der Baunutzungsverordnung Prioritäten gesetzt. We-
sentliche Schritte waren: 

2004  (Europarechtsanpassungsgesetz Bau): Einführung der Umweltprüfung 
2007  (Innenentwicklung-Novelle): Verminderung des Flächeninanspruchnahme und 

Stärkung der Innenentwicklung durch Einführung des beschleunigten Verfah-
rens  

2011  (Klimaschutznovelle): Bauleitpläne sollen die Klimaanpassung fördern. 
2013  (Innenentwicklungsnovelle): Einführung des besonderen Begründungszwangs 

für die Umwandlung von landwirtschaftlich oder als Wald genutzten Flächen. 
2017  (Gesetz zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt): Aufnahme 

des Urbanen Gebietes in die Baunutzungsverordnung mit einer Geschossflä-
chenzahl von bis zu GFZ = 3,0) 

2021  (Baulandmobilisierungsgesetz): Die bisherigen Obergrenzen für das Maß der 
baulichen Nutzung in den typisierenden Baugebieten der BauNVO wird durch 
Orientierungswerte für Obergrenzen ersetzt. 

Die Zielrichtung verdeutlicht auch § 1a BauGB, der mit „Ergänzende Vorschriften zum 
Umweltschutz“ überschrieben ist. So soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umgegangen werden. Vorrangig sind Brachflächen, Baulücken und andere Nachver-
dichtungsmöglichkeiten zu nutzen. Mit der Entwicklung der Flächen „Am Bahnhof“ wird 
diesen Vorgaben in besonderer Weise Rechnung getragen.  
Mit der Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes „Nördlich Breiter Weg“ werden sich 
die städtischen Gremien zu gegebener Zeit auseinandersetzen. Dann ist natürlich eine 
Konzeption, d.h. ein städtebauliches Konzept erforderlich. Richtig ist auch, dass das 
Baugesetzbuch den Gemeinden die Instrumente an die Hand gibt, Grundstücke neu zu 
ordnen und ggf. auch zu enteignen. Die Stadt Linden wird aber keine Planung gegen 
den erklärten Willen unmittelbar betroffener Grundstückseigentümer vornehmen, 
wodurch sich das Bestreben nach einem einheitlichen Meinungsbild der 30-40 Grund-
stückseigentümer erklärt. 
Bei den betroffenen Flächen rückwärtig der Bebauung Breiter Weg 49-133 handelt es 
sich nach den Ergebnissen der Hessischen Biotopkartierung 1992-2006 und der im Na-
tureg-Viewer des Landes Hessen ebenfalls enthaltenen Luftbildinterpretation „Streuost 
und Gehölze“ zu einem nicht unwesentlichen Anteil um Flächen, deren artenschutz- 

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/_node.html?__site=Nachhaltigkeit
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/_node.html?__site=Nachhaltigkeit
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rechtliche Relevanz die der Flächen „Am Bahnhof“ deutlich übersteigt (www.na-
tureg.hessen.de, Abruf 15.11.2021). Es sind damit neben den Belangen des Boden-
schutzes auch die Belange des Artenschutzes, die unter Hinweis auf das der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung immanente Vermeidungsgebot für die Bebauung 
„Am Bahnhof“ sprechen.      

zu 13.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. Der Bebauungsplan lässt mit den nicht stören-
den Handwerksbetrieben wie z.B. ein Haarstudio oder eine Schneiderei eine Nutzung 
zu, die in einem Reinen Wohngebiet nicht zulässig wäre. Alle sonstigen in einem Allge-
meinen Wohngebiet allgemein oder ausnahmsweise zulässigen Nutzungen wurden auf-
grund der seitens der Öffentlichkeit hiergegen geäußerten Bedenken ausgeschlossen. 
Die Ausweisung eines Reinen Wohngebietes scheidet aber nicht aufgrund des höheren 
Schutzstatus eines Reinen Wohngebietes, dem durch bauliche und sonstige technische 
Vorkehrungen Rechnung getragen werden könnte, aus, sondern, weil auch die Be-
standsbebauung Sudetenstraße, Friedrich-Ebert-Straße usw. in dem Bebauungsplan 
Nr. 29 „Ortslage Großen-Linden“ aus dem Jahr 1991 als Allgemeines Wohngebiet aus-
gewiesen ist.  

zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das Brandschutzkonzept ist Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens und wird 
dort auch mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Das ggf. notwendige Anleitern ist 
über die geplanten Zuwegungen auch von der Sudetenstraße aus möglich.   

zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die 2013 eingeführte Landwirtschaftsklausel beschränkt sich nicht auf Ackerflächen. 
Richtig ist, dass die konventionelle Landwirtschaft auch zu Umweltschäden führt. Diese 
können durch die Umstellung auf eine ökologische Landwirtschaft aber vergleichsweise 
einfach behoben werden, während die mit einer Bebauung einhergehende Schäden als 
„nachhaltig“ im negativen Sinne bezeichnet werden müssen. Die Stellungnahme vermag 
auch hier die Abwägung zugunsten des Standortes „Am Bahnhof“ nicht in Frage zu stel-
len. 

zu 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   

Für die Abwägung, ob der Bedarf gegeben ist, ist zunächst auf die Leerstandquote hin-
zuweisen. Diese lag nach Recherchen der Stadtverwaltung im Jahr 2019 in Linden bei 
nur 0,3 % der in der Hessischen Gemeindestatistik benannten Zahl bestehender Woh-
nungen und ist damit zu vernachlässigen.  

http://www.natureg.hessen.de/
http://www.natureg.hessen.de/
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Die Stadt Linden hat zwar kein Baulückenkataster, dies ist aber auch nicht erforderlich, 
da Baugrundstücke, sicherlich auch aufgrund der Nähe zum Oberzentrum Gießen, in 
beiden Stadtteilen gefragt sind. So konnten in den vergangenen Jahren z.B. langjährige 
Baulücken in den Bereichen  

- Leihgesterner Straße/Goethestraße 
- Münzenberger Weg 
- Kurt-Schumacher-Straße  

geschlossen und die im ISEK zum Stand 01.10.2018 noch kartierten „Baulücken“ deut-
lich verringert werden. Die einer Schließung harrenden Baulücken liegen vor allem in 
den Bereichen „Großen-Linden-Süd“ im gleichnamigen Stadtteil bzw. „Am Brautgarten“ 
in Leihgestern, d.h. großflächigen Siedlungserweiterungen aus den 1960er bis 1980er 
Jahren, bei denen die Bodenordnung über „klassische“ Umlegungsverfahren erfolgte. 
Das Instrument der Bauverpflichtung war damals noch unbekannt. Die Stadt Linden 
kann sich auch hier nur weiterhin bemühen, die noch verbliebenen Baulücken durch 
regelmäßige Ansprache der Grundstückseigentümer zu mobilisieren.  

Zum Wohnungsbedarf wird auf die „Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzep-
tes für den sozialen Wohnungsbau im Landkreis Gießen“, erstellt von dem Institut für 
Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH (GEWOS), Hamburg, hingewiesen. Die 
Ergebnisse für den Teilraum Süd wurden am 15.10.2021 präsentiert. Hiernach besteht 
in Linden bis zum Jahr 2040 ein quantitativer Neubaubedarf von 540 Wohnungen. Auf 
die Zeit bis 2025 entfallen hiervon 190 Wohnungen, anschließend nimmt der Neubau-
bedarf kontinuierlich ab.  
Der von der Regionalversammlung am 23.09.2021 beschlossene Entwurf des Regional-
planes Mittelhessen reklamiert für die Stadt Linden für den Zeitraum vom 01.0.2018-
31.12.2035 sogar einen flächenwirksamen Wohnungsbedarf von bis zu 734 Wohnein-
heiten. Bei einem Dichtewerte von 25 WE/ha Bruttobauland errechnet sich hieraus ein 
Wohnsiedlungsflächenbedarf von 29 ha (https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-gies-
sen.hessen.de/files/x2021_09_15%20-RPM-Textentwurf.pdf, Seite 37, Tab. 6, Abruf 
17.11.2021).  
Mit der geplanten Bebauung „Am Bahnhof“ kann ein Teil dieses Neubaubedarfs - flä-
chensparend - abgegolten werden. 

zu 17.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Es findet keine Abwägung gegen das in den Jahre 1018 und 2019 erarbeitete Stadtent-
wicklungskonzept statt:  

 

https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/x2021_09_15
https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/x2021_09_15
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- Eine Wohnflächenbedarfsanalyse ist unter Hinweis auf das unter Ziffer 16 angespro-
chene Wohnraumversorgungskonzept nicht mehr erforderlich.  

- Zu dem Städtebaulichen Rahmenplan führt das ISEK unter „Einzelmaßnahme 06“ u.a. 
aus, dass hierdurch eine Durchmischung der verschiedenen Wohnformen und Wohn-
bauflächen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Sozialschichten gefördert 
werden könnte. Genau diesen Zielen dient auch der Bebauungsplan „Am Bahnhof“. 
Der städtebauliche Rahmenplan versteht sich somit als übergeordnetes Konzept zur 
Steuerung der Entwicklung neuer Wohnbauflächen. Dass der Planstandort im ISEK 
nicht explizit angesprochen ist, liegt darin begründet, dass die Planungshoheit für die 
ehem. Erzverladung erst mit der Entwidmung (Freistellungsbescheid des Eisenbahn-
Bundesamtes vom 11.03.2020) an die Stadt Linden zurückgegeben worden ist. Auf-
grund der in den vorstehenden mehrfach beschriebenen Prioritäten, wird zunächst die 
Fläche am Bahnhof entwickelt. Die übrigen Empfehlungen fließen in die Stellung-
nahme der Stadt Linden zur Fortschreibung des Regionalplans Mittelhessen ein. 

- Das ISEK schlägt neben der Qualifizierung von bestehenden und neuen Freirauman-
geboten auch ein „Grünes Band“ vor, im Rahmen dessen sämtliche Freiraumangebote 
der Stadt miteinander vernetzt werden sollen: Das Grüne Band versteht sich dabei als 
verbindendes Element der einzelnen Grünräume und verknüpft die Stadt mit den um-
liegenden Naturräumen. Durch ein ausgebautes und attraktiv gestaltetes Wegenetz 
wird die Erschließung und Erreichbarkeit einzelner Freiräume erleichtert, die Verbin-
dung zwischen Stadt und Landschaft ausgebaut, die außerhalb liegende Grube Fernie 
in das Freiraumsystem der Stadt eingebunden und die Nahmobilität gestärkt. Ziel der 
Maßnahmen ist es, die bestehenden Siedlungsstrukturen durch ein ausgebautes Fuß- 
und Radwegenetz, durchgrünte Straßenräume und ländliche Wege mit den Natur- und 
Erholungsräumen attraktiv zu verbinden. Der Bebauungsplan „Am Bahnhof“ steht der 
Entwicklung des „Grünen Bandes“ nicht entgegen, da der die Sudetenstraße beglei-
tende Grünstreifen grundsätzlich erhalten und erlebbar bleibt. Die unter Einzelmaß-
nahme 08 angeregte Umsetzungsstrategie ist daher unabhängig von der geplanten 
Bebauung „Am Bahnhof“.  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass auch das ISEK Linden 2036 der vorliegenden Bau-
leitplanung nicht entgegensteht. 

zu 18.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Ein weitergehender Handlungsbedarf besteht hier nicht mehr, da die angesprochenen 
Themen in den Ausführungen zu den Ziffern 2-17 gewürdigt worden sind.  

zu 19.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Bisher noch nicht behandelt worden sind die „unerwünschten Robinien“ und die „illega-
len“ Beeinträchtigungen:  

- Unerwünschte Robinien: Die Robinien sind als „zu erhalten“ festgesetzt. Die Bewer-
tung und Empfehlung des Umweltberichtes ist gleichwohl nicht zu beanstanden, denn 
die Robinie ist nicht nur ein robuster Stadtbaum, sondern auch eine invasive Baumart, 
die bereits in jungen Jahren blüht, der Samen ist über Jahrzehnte keimfähig. Die Ro-
binie verbreitet sich zudem über Wurzelbrut, d.h. aus den oberflächennahen Wurzeln 
bilden sich Sprosse, aus denen sich neue Bäume entwickeln. Sie kann daher auch 
kritisch bewertet werden, wie das folgende Zitat aus dem Baumpflegeportal zeigt 
(https://www.baumpflegeportal.de/aktuell/baum-des-jahres-2020_robinie-robinia-
pseudoacacia/, Abruf 12.11.2021): 

„Sie hat das Potential, sensible Ökosysteme, Pflanzen und Lebensräume zu bedrohen 
und zu zerstören. Zudem fixiert die Robinie, wie zum Beispiel auch die Schwarz-Erle, 
Luftstickstoff im Boden. In einer Symbiose mit Bakterien, die an ihren Wurzeln leben, 
gelingt dieser Prozess, der eine Gefahr für empfindliche andere Pflanzen ist. Ohne 
eine langfristige Abwehrstrategie ist die Robinie dadurch eine Gefahr für die heimische 
Flora.“  

Aufgrund der Stellungnahmen schon der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wur-
den aber auch die Robinien, in Kenntnis der kontroversen Diskussion, zum Erhalt fest-
gesetzt. 

- Illegale Beeinträchtigungen: Der Stadt Linden liegen keine Anhaltspunkte vor, die die 
Vermutung, dass hier im Hinblick auf die später geplante Nutzung gezielt eingegriffen 
worden sei, bestätigen. Die Bewertung eines früheren Zustandes sind ebenso wie er-
gänzende Bestandsaufnahmen nicht mehr möglich, da im Herbst 2021 eine Bahnstei-
gerneuerung durchgeführt wurde, im Rahmen derer die Reste des ehemaligen An-
schlussgleises beseitigt wurden. Die Fläche wurde anschließend mit Schotter aufge-
füllt und glattgezogen. Die Tochterfirma der Deutschen Bahn, die die Baumaßnahmen 
beauftragt hat, hat dem ausführenden Unternehmen auch gestattet, die im räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Anschlussflächen großräumig für 
die Baustelleneinrichtung, die Lagerung von Asphaltaufbruch und Baustoffen zu nut-
zen. Die Grundstückseigentümerin hat von den Baumaßnahmen und der Nutzung ih-
rer Flächen erst erfahren, als im Oktober 2021 eine nochmalige Begehung durchge-
führt werden sollte und festgestellt werden musste, dass wesentliche Teile der vormals 
wertgebenden Biotopstrukturen bereits zerstört waren. Die UNB wurde hierüber un-
verzüglich informiert.  

 

https://www.baumpflegeportal.de/aktuell/baum-des-jahres-2020_robinie-robinia-pseudoacacia/
https://www.baumpflegeportal.de/aktuell/baum-des-jahres-2020_robinie-robinia-pseudoacacia/
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Diese Eingriffe waren aber Anlass, die bisher vorgesehenen Maßnahmen in Abstim-
mung mit der UNB zu überprüfen fortzuschreiben. Die aus der Worst-Case-Betrach-
tung abgeleiteten Kompensationsmaßnahmen können auf den im Bebauungsplan be-
reits ausgewiesenen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft durchgeführt werden. Die vorlaufende Her-
stellung und die Sicherung während der anschließenden Bauphase sind Gegenstand 
des Städtebaulichen Vertrages.  

Im Übrigen sei es erlaubt anzumerken, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
Stellungnahmen abgegeben werden können. In früheren Fassungen des Bundesbau-
gesetzes bzw. Baugesetzbuches wurde von Bedenken und Anregungen gesprochen. 
Solche beinhaltet auch die vorliegende Stellungnahme. Die Abwägung über die vorge-
tragenen Bedenken und Anregungen obliegt ausschließlich den städtischen Gremien. 
Die Forderung „neu vorzulegen“ ist nicht nur begrifflich irritierend, sondern auch unbe-
gründet.  

In die Abwägung dürfen auch die Inhalte des Städtebaulichen Vertrages, für dessen 
Erlass der Gesetzgeber keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen hat, einfließen.   

Bei der Abwägung darf auf das Abschichtungsprinzip verwiesen werden. Themen, die 
auf Ebene der Baugenehmigung ohnehin zu bearbeiten sind, dürfen auch dorthin ver-
wiesen werden.  

Diese Rahmenbedingungen und die Ausführungen zu den Ziffern 1-17 würdigend, kann 
der Bebauungsplan ohne ergänzende Gutachten und nochmalige Öffentlichkeitsbeteili-
gung zu Satzung erhoben werden. 
 
zu 20.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Bedenken hinsichtlich „deutlicher Fehleinschätzungen und Defizite“ werden nicht 
geteilt. Zur Begründung wird auch hier nochmal auf die Ausführungen zu den 1-17 bzw. 
19 verwiesen. 
Das Kapitel „Reflexionen“ in der Immissionsberechnung zeigt, dass das Thema bekannt 
ist. Durch die im städtebaulichen Vertrag vereinbarte absorbierende Ausführung der 
bahnseitigen Fassaden der geplanten Wohnbebauung wird den lt. Stellungnahme be-
fürchteten Schallreflexionen entgegengewirkt. Die Details der Fassadengestaltung wer-
den im Baugenehmigungsverfahren unter Hinzuziehung des Schallgutachters festge-
legt.  
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----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von:  
Gesendet: Donnerstag, 28. Oktober 2021 18:46 
An: Stadt Linden - Bauleitplanung <bauleitplanung@linden.de> 
 
 
 
Betreff: Einspruch Offenlegung Bauleitplanung "Bauen am Bahnhof" Bauplanung Nr. 
68 
 
 
 
Vorbemerkung: Dieser Einspruch erfolgt, obwohl und gerade weil in der Offenlegung die 
energetische Seite des Bauvorhaben fast nicht erwähnt wird. 
 
Neue Bauten, die nicht die angestrebte Klimaneutralität Deutschlands berücksichtigen, 
sind nicht zulässig. 
 
 
Einspruch: 
 
Die vorgesehene Bauweise entspricht nicht den schon bestehenden Klimazielen der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
Die energetische Bauweise muß in vorzulegenden Bauplänen und im Vertrag mit der 
Stadt Linden daher exakt diesem Klimaziel entsprechend definiert werden. 
 
Begründung: 
 
Der vorgesehen Bau umfaßt 130 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 7000 
qm. Damit entsteht das größte Wohngebäude der Stadt Linden. 
 
- Die Nutzungsdauer dieser Anlage ist auf mindestens 50 Jahre, wahrscheinlicher 

aber längere Zeit anzusetzen. 
 

- Innerhalb dieser Frist muß schon nach jetzigen gesetzlichen Vorgaben Klimaneutra-
lität erreicht werden. 
 

- In öffentlichen Bürger-Veranstaltungen zu diesem Bau wurde von Sprechern des 
Bauherrn eine Bauweise " etwa KfW 55" genannt. 
 

Da diese Angaben des Bauherrn exakte Berechnungen nicht zulassen, sind die nach-
folgenden Daten Schätzungen der energetischen Effizienz. 

 

 
Öffentlichkeit 11 (28.10.2021) 
 
Beschlussempfehlung 
 
vgl. Seite 139 
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Man kann aber mindestens von folgenden Werten ausgehen: 
 
- Die vorgesehene Bauweise bedeutet gegenüber dem heute schon technisch prob-

lemlos möglichen Standard "Passivhaus" oder "Passivhaus plus" einen Mindest-
mehrverbrauch allein für die Heizung von 2 l Öl/qm/Jahr bzw. dem Äquivalent in an-
derer Energie. 
D.h.: Wohnfläche 7000m + Nebenflächen, zusammen ca. 10.000 m x 2 l = 20.000l / 
Jahr = Laufzeit 50 Jahre Mehrverbrauch 1 Million Liter Öl bzw. andere Energie mit 
entsprechendem CO2 Ausstoß. 

 
Hinzu kommen weitere Aspekte, die für eine Passivhausbauweise sprechen: 
 
- keine Verschmutzung der Umwelt durch Abgase 

 
- bestes Raumklima 

 
- keine zusätzlichen Filter für evtl. Pollen, Schmutz- und Feinstaubpartikel 

 
- selbst zusätzliche Filter z.B.  gegen Pandemien (Corona) in den Räumen entfallen 

 
- die explodierenden Nebenkosten, vor allem auch für die Heizung, werden gestoppt 

(die Nebenkosten sind oftmals fast so hoch wie die Mieten) 
 

- für die Mieter ergibt sich ein höherer Schutz vor Mieterhöhungen, da aufwändige 
Sanierungen auf lange Sicht nicht notwendig sind. 
 

- eine Sanierung des Gebäudes, vor allem auch durch bestimmt kommende höhere 
Anforderungen an Bauten, entfallen. Dies bedeutet auch für den/die Eigentümer eine 
große Sicherheit vor zukünftigen Kosten (und damit Rendite). 
 

- Eine später erforderliche energetische Verbesserung des Gebäudes dürfte mit enor-
men Kosten verbunden, technisch fast unmöglich sein. 

 
Zusammengefaßt: Es ist sofortiges Umdenken erforderlich und die Baupläne und Ver-
träge sind exakt danach auszurichten. 
 
 
Linden, 28.10.2021 
 
 
 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie geben Anlass für einige allgemeine Anmerkungen zum Regelungsbereich der Bau-
leitplanung: Deren Aufgabe ist die Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonsti-
gen Nutzung der Grundstücke in einer Gemeinde. Aus diesem Entwicklungs- und Ord-
nungsauftrag ergeben sich auch unmittelbar die der Bauleitplanung immanenten 
Schranken. So bedarf z.B. jede Festsetzung der Rechtfertigung. 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind lt. § 1 Abs. 6 BauGB unterschiedliche Be-
lange zu berücksichtigen. Hierzu zählen u.a. auch die Wohnbedürfnisse der Bevölke-
rung, die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der Fa-
milien, der jungen, alten und behinderten Menschen, die Schaffung und Erhaltung sozial 
stabiler Bevölkerungsstrukturen und die Anforderungen kostensparenden Bauens. Bei 
der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinan-
der und untereinander gerecht abzuwägen. Es besteht kein Zweifel, dass dem Klima-
wandel in der Abwägung eine besondere Bedeutung zukommt. Dem Gebot der gerech-
ten Abwägung ist aber erst dann entsprochen, wenn alle für die jeweilige Bauleitplanung 
beachtlichen Belange in sie eingestellt worden sind.      
Der Bundesgesetzgeber hat dem Bebauungsplan die Aufgabe zugewiesen, die für die 
städtebauliche Ordnung notwendigen rechtsverbindlichen Festsetzungen zu treffen und 
damit die Grundlage für weitere zum Vollzug des BauGB erforderliche Maßnahmen zu 
schaffen. Der Inhalt eines Bebauungsplanes ist in § 9 Abs. 1 BauGB grundsätzlich ab-
schließend geregelt. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits 1993 festgestellt, dass 
den Gemeinden kein darüberhinausgehendes Festsetzungsfindungsrecht zusteht.  
Im Rahmen der sog. Klimaschutznovelle 2011 wurden die Festsetzungsmöglichkeiten 
zwar erweitert. So ist seither nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB die Festsetzung von Gebie-
ten möglich, in denen bei der Errichtung von Gebäuden und bestimmten sonstigen bau-
lichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeu-
gung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Ener-
gien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen. Die Festsetzung bestimm-
ter Energiestandards bleibt aber ausgeschlossen. Bestimmte Energiestandards festzu-
setzen ist aufgrund der eigengesetzlichen Regelungen aber auch nicht erforderlich. 
So hat das Gebäudeenergiegesetz 2020 die bis dahin geltenden Normen Energieein-
sparungsgesetz (EnEG), Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetz (EEWärmeG) in ein Gesetz zusammengeführt. Das GEG enthält An-
forderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und die Ver-
wendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Ge-
bäuden. Faktisch dürfen Neubauten seither nur noch in Niedrigstenergiebauweise er-
richtet werden. Den Anregungen ist damit bereits Rechnung getragen. 
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Öffentlichkeit 12 (25.10.2021)  
 
Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Angesprochen ist hier die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung einge-
gangenen Stellungnahme vom 24.04.2020. Diese ist bereits im Zusammenhang mit den 
Entwurfsberatungen in die Abwägung eingeflossen. 

zu 2.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Frage, ob sich das Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und damit auch ohne Bebauungsplan bauaufsichtlich genehmigt wer-
den könnte, stellt sich vorliegend nicht. Das Bauplanungsrecht wird vielmehr durch den 
Bebauungsplan „Am Bahnhof“ geschaffen. 

Die Bewertung des geplanten Vorhabens als „Objekt des Baubrutalismus“ kann nicht 
nachvollzogen werden. Als „Brutalismus in der Architektur“ wird allgemein ein gegen 
Ende der 1950er Jahre aufkommender Stil bezeichnet, der anschießend drei Jahrzehnte 
lang die internationale Architektur mitbestimmte. Elemente seines Ausdrucks waren 
Sichtbeton, Stahl und Glas. Ein beeindruckendes Beispiel dieser Art der Bebauung ist 
das 1976 eröffnete und heute unter Denkmalschutz stehende ehem. Hauptpostamt in 
Marburg an der B3 (Höhe Ausfahrt Bahnhofstraße/Hauptbahnhof) mit seinen sieben Ge-
schossen. Ein solcher „Betonklotz“ ist in Linden selbstverständlich nicht geplant. Geplant 
sind vier Mehrfamilienhäuser, die durch transparente Treppenhäuser miteinander ver-
bunden werden. Die Fassaden werden mehrfach gegliedert und durch Holzelemente 
zusätzlich aufgelockert.      

zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Das Thema „Reflexionen“ ist bei der Immissionsberechnung aufgegriffen worden. Die 
bahnseitigen Fassaden werden schallabsorbierend ausgeführt. Es ist daher weder eine 
Unbewohnbarkeit noch eine Wertminderung zu befürchten. 

zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Nach dem Verteilungsschlüssel der Verkehrsuntersuchung wird die Jägerschneise an 
Normalwerktagen mit zusätzlich rd. 20 Kfz-Fahrten belastet. Bei 20 Kfz-Fahrten je 24 
Stunden kann sicherlich nicht von einem „massiven Verkehrszuwachs“ gesprochen wer-
den. Die Verkehrszunahme tatsächlich ist zu gering, um abwägungsrelevant zu sein. 
 



Flächennutzungsplan „Am Bahnhof“       Seite 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 
 
Mehrere Personen haben sich mit Stellungnahmen auch an das Regierungspräsidium 
Gießen, Dez. 31 Bauleitplanung, gewandt. Dort sind insgesamt 8 Stellungnahmen ein-
gegangen.  
Die Verfasser der Stellungnahmen Öffentlichkeit 3, 4 und 5 haben ihre gleichlautenden 
Stellungnahmen an das Regierungspräsidium Gießen in Kopie auch an die Stadt Linden 
geschickt. Die Verfasser der Stellungnahme Öffentlichkeit 6 sind dem Beispiel gefolgt, 
haben aber den Text noch ergänzt. Beide Stellungnahmen werden nachfolgend der In-
formation halber wiedergegeben. 
In die Abwägung sind nur die Stellungnahmen aufzunehmen, die unmittelbar an die 
Stadt Linden adressiert sind. Die folgenden Kopien der an das Regierungspräsidium 
Gießen adressierten Stellungnahmen zeigen aber, dass dort keine Themen angespro-
chen wurden, die nicht schon Gegenstand der Abwägungstabelle sind.   
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	Lt. § 5 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖNPVG, GVBl. I 2005 S. 786) sind die Landkreise Aufgabenträger des ÖPNV, d.h. sie sind für dessen Planung, Organisation und Finanzierung in ihrem Zuständigkeitsgebiet zust...
	- Die Flächen zwischen der geplanten Wohnbebauung und der Sudetenstraße werden nicht „unzulässigerweise herausgelöst“, sondern in Folge der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung als Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmu...

